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Einleitung

Auszug aus dem Jahresbericht 1992 des Berliner Datenschutzbeauftragten

Mit der Neufassung des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit
undOrdnung in Berlin (ASOG),das am 26. April 1992 in Kraft getreten ist, sind auch in Ber-
lin endlich Rechtsgrundlagen für die Informationsverarbeitung der Sicherheits- und Ord-
nungsbehörden geschaffen worden. Allerdings wäre wünschenswert gewesen, wenn den
zum Teil schwerwiegenden Eingriffen in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
engere Grenzen gesetzt worden wären.

Von unseren Empfehlungen hierzu wurde nur ein kleiner Teil berücksichtigt. So werden
die Voraussetzungen für dieerkennungsdienstliche Behandlungzur vorbeugenden Straf-
tatenbekämpfung konkreter als ursprünglich vorgesehen aufgeführt, wenn auch nicht in
dem Umfang wie von uns angeregt. Weiterhin wird die Erhebung personenbezogener
Daten zur vorbeugenden Straftatenbekämpfung auf Straftaten von erheblicher Bedeutung
beschränkt.

Der Grundsatz wird nunmehr hervorgehoben, daß die Verarbeitung personenbezogener
Daten zurvorbeugenden Straftatenbekämpfungnur Personen betreffen darf, bei denen
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie Straftaten begehen werden. Durch beson-
dere Regelungen, die die Verarbeitung von Daten unverdächtiger Personen zulassen, wird
diese Aussage jedoch teilweise wieder aufgehoben.

BeiBefragungenist der Betroffene nicht – wie im Gesetzentwurf ursprünglich vorgese-
hen – nur auf sein Verlangen, sondern grundsätzlich auf die Rechtsgrundlage und eine
bestehende Auskunftspflicht oder die Freiwilligkeit seiner Auskunft hinzuweisen.Ausnah-
men sind nur zulässig, wenn hierdurch die Erfüllung der ordnungsbehördlichen oder poli-
zeilichen Aufgabe erheblich erschwert oder gefährdet würde.

Darüber hinauswird nunmehr klargestellt, daß beierkennungsdienstlichenMaßnahmen
Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit unzulässig sind. Damit ist z. B. der genetische
Fingerabdruck als erkennungsdienstliche Maßnahme ausgeschlossen.

Bild- und Tonaufzeichnungenbei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen
sollen nicht, wie ursprünglich vorgesehen, bereits zulässig sein, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, daß dabei Ordnungswidrigkeiten begangen werden, sondern nur
bei Straftaten. Die Aufbewahrungsfrist für diese Bild- und Tonaufzeichnungen wurde auf
zwei Monate herabgesetzt und es wird ausdrücklich klargestellt, daß verdeckte Bild- und
Tonaufzeichnungen bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen unzulässig
sind.

Die Voraussetzungen für die Ausschreibung zur sogenanntenpolizeilichen Beobach-
tung wurden verschärft. Diese Maßnahme darf nur eingesetzt werden bei gefährlichen
Intensivtätern, bei denen weitere Straftaten zu erwarten sind.

Ferner ist die nach dem Berliner Datenschutzgesetz vorgeseheneAnhörung der Betrof-
fenenvor der Löschung ihrer Daten nicht völlig entfallen.Wenn die Datenspeicherungvon
Anfang an unzulässig war, ist weiterhin die Anhörung des Betroffenen vorgeschrieben.
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1. Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz

Anmerkungen:Allgemeines Gesetz zum Schutz
der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung in Berlin

(– ASOG –)
Vom 14. April 1992 (GVBl. 1992, S. 119)

zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 1994 (GVBl. S. 241)

Inha l t s übe rs i ch t

E r s t e r Ab s ch n i t t

Aufgaben, Zuständigkeiten und allgemeine Vorschriften

§ 1 Aufgaben der Ordnungsbehörden und der Polizei
§ 2 Sachliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden
§ 3 Hilfszuständigkeit der Berliner Feuerwehr
§ 4 Verhältnis der Polizei zu den Ordnungsbehörden
§ 5 Dienstkräfte der Polizei
§ 6 Örtliche Zuständigkeit der Polizei
§ 7 Amtshandlungen von Polizeidienstkräften außerhalb des

Landes Berlin
§ 8 Amtshandlungen von Polizeidienstkräften anderer Länder

und des Bundes in Berlin
§ 9 Aufsichtsbehörden
§10 Ausübung der Fachaufsicht
§11 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
§12 Ermessen, Wahl der Mittel
§13 Verantwortlichkeit für das Verhalten einer Person
§14 Verantwortlichkeit für Tiere oder den Zustand einer Sache
§15 Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme
§16 Inanspruchnahme von nicht verantwortlichen und nicht

verdächtigen Personen

Zwe i t e r Ab s ch n i t t

Befugnisse der Ordnungsbehörden und der Polizei

E r s t e r U n t e r a b s ch n i t t
Allgemeine und besondere Befugnisse

§17 Allgemeine Befugnisse, Begriff der Straftat von erheblicher
Bedeutung
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Anmerkungen: §18 Ermittlungen, Befragungen, Datenerhebungen

§19 Erhebung von Daten zur Vorbereitung für die Hilfeleistung
in Gefahrenfällen

§20 Vorladung

§21 Identitätsfeststellung

§22 Prüfung von Berechtigungsscheinen

§23 Erkennungsdienstliche Maßnahmen

§24 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und An-
sammlungen

§25 Datenerhebung durch längerfristige Observation und Ein-
satz technischer Mittel

§26 Datenerhebung durch Einsatz von Personen, deren Zusam-
menarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist und
durch Einsatz Verdeckter Ermittler

§27 Polizeiliche Beobachtung

§28 Datenabfragen, Datenabgleich

§29 Platzverweisung

§30 Gewahrsam

§31 Richterliche Entscheidung

§32 Behandlung festgehaltener Personen

§33 Dauer der Freiheitsentziehung

§34 Durchsuchung von Personen

§35 Durchsuchung von Sachen

§36 Betreten und Durchsuchung von Wohnungen

§37 Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen

§38 Sicherstellung

§39 Verwahrung

§40 Verwertung, Vernichtung

§41 Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses,
Kosten

Zwe i t e r U n t e r a b s ch n i t t

Befugnisse für die weitere Datenverarbeitung

§42 Allgemeine Regeln über die Datenspeicherung, -verände-
rung und -nutzung

§43 Besondere Regeln für die Speicherung, Veränderung und
Nutzung von Daten in Dateien

§44 Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs

§45 Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb des
öffentlichen Bereichs
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Anmerkungen:§46 Automatisiertes Abrufverfahren

§47 Besondere Formen des Datenabgleichs

§48 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten

§49 Errichtungsanordnung

§50 Auskunftsrecht

§51 Anwendung des Berliner Datenschutzgesetzes

D r i t t e r Ab s ch n i t t

Vollzugshilfe

§52 Vollzugshilfe

§53 Verfahren

§54 Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung

V i e r t e r Ab s ch n i t t

Verordnungen zur Gefahrenabwehr

§55 Ermächtigung

§56 Inhalt

§57 Zuwiderhandlungen gegen Verordnungen

§58 Geltungsdauer

F ü n f t e r Ab s ch n i t t

Schadensausgleich, Erstattungs-
und Ersatzansprüche

§59 Zum Schadensausgleich verpflichtende Tatbestände

§60 Inhalt, Art und Umfang des Schadensausgleichs

§61 Ansprüche mittelbar Geschädigter

§62 Verjährung des Ausgleichsanspruchs

§63 Ausgleichspflichtiger, Erstattungsansprüche

§64 Rückgriff gegen den Verantwortlichen

§65 Rechtsweg

Se ch s t e r Ab s ch n i t t

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§66 Einschränkung von Grundrechten

§67 Zuständigkeit zum Erlaß von Widerspruchsentscheidungen

§68 Zuständigkeit zum Erlaß von Verwaltungsvorschriften

§69 Übergangsregelung

§70 Änderung von Rechtsvorschriften

§71 Inkrafttreten und Außerkrafttreten von Vorschriften
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Anmerkungen: E r s t e r Ab s ch n i t t

Aufgaben, Zuständigkeiten und allgemeine Vorschriften

§1
Aufgaben der Ordnungsbehörden und der Polizei

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei haben die Auf-
gabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzu-
wehren (Gefahrenabwehr). Sie haben im Rahmen dieser Aufgabe
auch die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und
das Handeln in Gefahrenfällen zu treffen.

(2) Die Ordnungsbehörden und die Polizei haben ferner die
Aufgaben zu erfüllen, die ihnen durch andere Rechtsvorschriften
übertragen sind.

(3) Die Polizei hat im Rahmen der Gefahrenabwehr auch
Straftaten zu verhüten sowie für die Verfolgung künftiger Strafta-
ten vorzusorgen (vorbeugende Bekämpfung von Straftaten).

(4) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem
Gesetz nur dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu
erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung
des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert würde.

(5) Die Polizei leistet anderen Behörden und sonstigen öffent-
lichen Stellen Vollzugshilfe (§§52 bis 54).

§ 2
Sachliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden

(1) Für die Gefahrenabwehr sind die Ordnungsbehörden
zuständig (Ordnungsaufgaben).

(2) Ordnungsbehörden sind die Senatsverwaltungen.

(3) Nachgeordnete Ordnungsbehörden sind die Bezirksämter
und die Sonderbehörden, die für Ordnungsaufgaben zuständig
sind.

(4) Die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden wird im einzel-
nen durch Gesetz bestimmt. Der Senat kann einzelne der gesetz-
lich der Hauptverwaltung zugewiesenen Ordnungsaufgaben bis
zu einer Regelung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung den
Bezirken als Bezirksaufgaben unter Fachaufsicht übertragen
(Artikel 51 Abs. 4 Satz 1 der Verfassung von Berlin). Dies gilt
auch für Ordnungsaufgaben, die der Polizei zugewiesen werden.

(5) Bei Gefahr im Verzug kann die zuständige Senatsverwal-
tung die Befugnisse einer nachgeordneten Ordnungsbehörde
wahrnehmen.

§3
Hilfszuständigkeit der Berliner Feuerwehr

(1) Die Berliner Feuerwehr wird im Rahmen der Gefahrenab-
wehr hilfsweise tätig, soweit im Zusammenhang mit den ihr
obliegenden Aufgaben eine Gefahr abzuwehren ist, deren
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Anmerkungen:Abwehr durch eine andere Behörde nicht oder nicht rechtzeitig
möglich erscheint. Sie unterrichtet die zuständige Behörde unver-
züglich von allen diese betreffenden Vorgängen; §44 bleibt unbe-
rührt.
(2) Die Berliner Feuerwehr leistet anderen Behörden und son-

stigen öffentlichen Stellen Vollzugshilfe (§§52 bis 54).

§4
Verhältnis der Polizei zu den Ordnungsbehörden

Die Polizei wird im Rahmen der Gefahrenabwehr mit Aus-
nahme der Fälle des §1 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 in eigener
Zuständigkeit nur tätig, soweit die Abwehr der Gefahr durch eine
andere Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint.
Sie unterrichtet die zuständige Behörde unverzüglich von allen
diese betreffenden Vorgängen; §44 bleibt unberührt.

§5
Dienstkräfte der Polizei

(1) Polizei im Sinne dieses Gesetzes ist der Polizeipräsident in
Berlin.
(2) Mit der Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben

kann der Senat durch Rechtsverordnung Dienstkräfte der Polizei,
die nicht Polizeivollzugsbeamte sind, betrauen, soweit dafür ein
Bedürfnis besteht. Die Rechtsverordnung bestimmt die ihnen zur
Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesenen polizeilichen Befugnisse
nach diesem Gesetz.
(3) Der Senat kann sonstigen Personen durch Rechtsverord-

nung bestimmte polizeiliche Befugnisse nur übertragen, wenn sie
damit einverstanden sind und ihre Heranziehung zu polizeilichen
Aufgaben gesetzlich vorgesehen ist.

§6
Örtliche Zuständigkeit der Polizei

Die Dienstkräfte der Polizei sind befugt, Amtshandlungen im
gesamten Land Berlin vorzunehmen.

§7
Amtshandlungen von Polizeidienstkräften

außerhalb des Landes Berlin

(1) Polizeidienstkräfte des Landes Berlin dürfen im Zuständig-
keitsbereich eines anderen Landes oder des Bundes nur in den
Fällen des §8 Abs. 1 und des Artikels 91 Abs. 2 des Grundgeset-
zes und nur dann tätig werden, wenn das jeweilige Landesrecht
oder das Bundesrecht es vorsieht.
(2) Einer Anforderung von Polizeidienstkräften durch ein an-

deres Land oder den Bund ist zu entsprechen, soweit nicht die
Verwendung der Polizei im eigenen Lande dringender ist als die
Unterstützung der Polizei des anderen Landes oder des Bundes,
sofern die Anforderung alle für die Entscheidung wesentlichen
Merkmale des Einsatzauftrages enthält.
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Anmerkungen: §8
Amtshandlungen von Polizeidienstkräften anderer Länder

und des Bundes in Berlin

(1) Polizeidienstkräfte eines anderen Landes oder des Bundes
können im Land Berlin Amtshandlungen vornehmen

1. auf Anforderung oder mit Zustimmung des Polizeipräsiden-
ten in Berlin,

2. in den Fällen des Artikels 35Abs. 2 und 3 und des Artikels 91
Abs. 1 des Grundgesetzes,

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr, zur
Verfolgung von Straftaten auf frischer Tat sowie zur Verfol-
gung und Wiederergreifung Entwichener, wenn der Polizei-
präsident in Berlin die erforderlichen Maßnahmen nicht
rechtzeitig treffen kann,

4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben bei Gefangenentrans-
porten,

5. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
und zur Gefahrenabwehr in den in Verwaltungsabkommen
mit anderen Ländern geregelten Fällen.

In den Fällen der Nummern 3 bis 5 ist der Polizeipräsident in Ber-
lin unverzüglich zu unterrichten.

(2) Werden Polizeidienstkräfte eines anderen Landes oder des
Bundes nach Absatz 1 tätig, haben sie die gleichen Befugnisse wie
die des Landes Berlin. Ihre Maßnahmen gelten als Maßnahmen
des Polizeipräsidenten in Berlin; sie unterliegen insoweit dessen
Weisungen.

§9
Aufsichtsbehörden

(1) Die Fachaufsicht über die nachgeordneten Ordnungsbe-
hörden, bei Sonderbehörden auch die Dienstaufsicht, führen die
Senatsverwaltungen innerhalb ihrer Zuständigkeitsbereiche. Die
den Bezirksämtern zugewiesenen Ordnungsaufgaben sind
Bezirksaufgaben unter Fachaufsicht.

(2) Die Dienst- und Fachaufsicht über die Polizei führt die
Senatsverwaltung für Inneres; soweit der Polizei nach §2 Abs. 4
Ordnungsaufgaben übertragen sind, führen die Senatsverwaltun-
gen die Fachaufsicht innerhalb ihrer Zuständigkeitsbereiche.

(3) Die Aufsichtsbehörden können innerhalb ihrer Zuständig-
keitsbereiche Verwaltungsvorschriften erlassen.

§10
Ausübung der Fachaufsicht

(1) Die nachgeordneten Ordnungsbehörden und die Polizei
sind verpflichtet, die Aufsichtsbehörden von allen wichtigen
Wahrnehmungen zu unterrichten (Informationspflicht).
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Anmerkungen:(2) Die Fachaufsicht erstreckt sich auf die recht- und ord-
nungsmäßige Erledigung der Aufgaben der nachgeordneten Ord-
nungsbehörden und der Polizei und auf die zweckentsprechende
Handhabung des Verwaltungsermessens.

(3) In Ausübung der Fachaufsicht kann die Aufsichtsbehörde

1. Auskünfte, Berichte, die Vorlage von Akten und sonstigen
Unterlagen fordern und Prüfungen anordnen (Informations-
recht),

2. Einzelweisungen erteilen (Weisungsrecht),

3. eine Angelegenheit an sich ziehen, wenn eine erteilte Einzel-
weisung nicht befolgt wird (Eintrittsrecht).

§11
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen
haben die Ordnungsbehörden und die Polizei diejenige zu tref-
fen, die den einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am
wenigsten beeinträchtigt.

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der
zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht.

(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck
erreicht ist oder sich zeigt, daß er nicht erreicht werden kann.

§12
Ermessen, Wahl der Mittel

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei treffen ihre Maß-
nahmen nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) Kommen zur Abwehr einer Gefahr mehrere Mittel in
Betracht, so genügt es, wenn eines davon bestimmt wird. Der
betroffenen Person ist auf Antrag zu gestatten, ein anderes
ebenso wirksames Mittel anzuwenden, sofern die Allgemeinheit
dadurch nicht stärker beeinträchtigt wird.

§13
Verantwortlichkeit für das Verhalten einer Person

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, so sind die Maßnah-
men gegen diese Person zu richten.

(2) Ist diese Person noch nicht 14 Jahre alt, so können die
Maßnahmen auch gegen die Person gerichtet werden, die zur
Aufsicht über sie verpflichtet ist. Ist für die Person ein Betreuer
bestellt, so können die Maßnahmen auch gegen den Betreuer im
Rahmen seines Aufgabenbereichs gerichtet werden.

(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt
ist, die Gefahr in Ausübung der Verrichtung, so können Maßnah-
men auch gegen die Person gerichtet werden, die die andere Per-
son zu der Verrichtung bestellt hat.
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Anmerkungen: (4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit andere
Vorschriften dieses Gesetzes oder andere Rechtsvorschriften
abschließend bestimmen, gegen wen eine Maßnahme zu richten
ist.

§14
Verantwortlichkeit für Tiere
oder den Zustand einer Sache

(1) Geht von einem Tier oder von einer Sache eine Gefahr
aus, so sind die Maßnahmen gegen den Inhaber der tatsächlichen
Gewalt zu richten.

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes, die sich auf Sachen
beziehen, sind auch auf Tiere anzuwenden.

(3) Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer oder
einen anderen Berechtigten gerichtet werden. Das gilt nicht,
wenn der Inhaber der tatsächlichen Gewalt sie ohne den Willen
des Eigentümers oder Berechtigten ausübt.

(4) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so kön-
nen die Maßnahmen auch gegen denjenigen gerichtet werden,
der das Eigentum an der Sache aufgegeben hat.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, soweit andere
Vorschriften dieses Gesetzes oder andere Rechtsvorschriften
abschließend bestimmen, gegen wen eine Maßnahme zu richten
ist.

§15
Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Maß-
nahme selbst oder durch einen Beauftragten unmittelbar ausfüh-
ren, wenn der Zweck der Maßnahme durch Inanspruchnahme der
nach den §§13oder 14Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzei-
tig erreicht werden kann. Die von der Maßnahme betroffene
Person ist unverzüglich zu unterrichten.

(2) Die durch die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme
entstehenden Kosten werden von den nach den §§13 oder 14 Ver-
antwortlichen erhoben. Mehrere Verantwortliche haften als
Gesamtschuldner. Die Kosten können im Verwaltungsvollstrek-
kungsverfahren beigetrieben werden. Die Erhebung von Kosten
nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge bleibt unberührt.

(3) Wird eine Maßnahme durch einen Beauftragten ausge-
führt, so bestehen die Kosten in dem Betrag, der an den Beauf-
tragten zu zahlen ist. Wird eine Maßnahme durch die Ordnungs-
behörde oder die Polizei selbst ausgeführt, so bestehen die
Kosten in ihren durch die Maßnahme unmittelbar entstehenden
zusätzlichen personellen und sächlichen Aufwendungen.
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Anmerkungen:§16
Inanspruchnahme von nicht verantwortlichen

und nicht verdächtigen Personen

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können Maßnah-
men auch gegen andere Personen als die nach den §§13 oder 14
Verantwortlichen richten, wenn

1. eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist,

2. Maßnahmen gegen die nach den §§13 oder 14 Verantwort-
lichen nicht oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen
Erfolg versprechen,

3. sie die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch
Beauftragte abwehren können und

4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne
Verletzung höherwertiger Pflichten in Anspruch genommen
werden können.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur aufrecht erhal-
ten werden, solange die Abwehr der Gefahr nicht auf andere
Weise möglich ist.

(3) Maßnahmen zur vorbeugenden Bekämpfung von Straf-
taten, insbesondere die Verarbeitung personenbezogener Daten
sind grundsätzlich nur gegen Personen zu richten, bei denen Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, daß sie Straftaten begehen
werden; zu berücksichtigen ist dabei vor allem der Verdacht, daß
sie bereits Straftaten begangen haben sowie die Art und Bege-
hensweise dieser Straftaten.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit andere
Vorschriften dieses Gesetzes oder andere Rechtsvorschriften
abschließend bestimmen, gegen wen eine Maßnahme zu richten
ist.

Zwe i t e r Ab s ch n i t t

Befugnisse der Ordnungsbehörden und der Polizei

E r s t e r U n t e r a b s ch n i t t

Allgemeine und besondere Befugnisse

§17
Allgemeine Befugnisse,

Begriff der Straftat von erheblicher Bedeutung

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können die not-
wendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Falle beste-
hende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
(Gefahr) abzuwehren, soweit nicht die §§18 bis 51 ihre Befugnisse
besonders regeln.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben, die den Ordnungsbehörden
und der Polizei durch andere Rechtsvorschriften übertragen sind
(§1 Abs. 2), haben sie die dort vorgesehenen Befugnisse. Soweit
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Anmerkungen: solche Rechtsvorschriften Befugnisse der Ordnungsbehörden
und der Polizei nicht abschließend regeln, haben sie die Befug-
nisse, die ihnen nach diesem Gesetz zustehen.

(3) Straftaten von erheblicher Bedeutung sind

1. Verbrechen,

2. Vergehen, die auf Grund ihrer Begehungsweise, ihrer Dauer
oder Schwere geeignet sind, den Rechtsfrieden besonders
stören; dies gilt insbesondere für Straftaten, die gewerbs-,
gewohnheits-, serien- oder bandenmäßig oder in anderer
Weise organisiert begangen werden.

(4) Ordnungswidrigkeiten, die sich auf eine Schädigung der
Umwelt oder auf gemeinschaftswidrige Wirtschaftsformen, ins-
besondere illegale Beschäftigung beziehen und geeignet sind, die
Sicherheit der Bevölkerung zu beeinträchtigen, stehen Straftaten
von erheblicher Bedeutung im Sinne des Absatzes 3 gleich.

§18
Ermittlungen, Befragungen, Datenerhebungen

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können zur Klä-
rung des Sachverhalts in einer bestimmten ordnungsbehörd-
lichen oder polizeilichen Angelegenheit Ermittlungen anstellen,
insbesondere Befragungen nach Absatz 3 und 4 durchführen. Sie
können in diesem Zusammenhang personenbezogene Daten
über die in den §§13, 14 und 16 genannten und andere Personen
erheben, wenn das zur Abwehr einer Gefahr oder zur Erfüllung
der ihnen durch andere Rechtsvorschriften übertragenen Auf-
gaben erforderlich ist. Die Polizei kann ferner personenbezogene
Daten erheben, wenn das zur vorbeugenden Bekämpfung von
Straftaten von erheblicher Bedeutung, zum Schutz privater
Rechte oder zur Leistung von Vollzugshilfe erforderlich ist.

(2) Ermittlungen sind offen durchzuführen. Verdeckt dürfen
sie außer in den in diesem Gesetz zugelassenen Fällen nur durch-
geführt werden, wenn ohne diese Maßnahme die Erfüllung der
Aufgaben gefährdet wäre oder wenn anzunehmen ist, daß dies
dem überwiegenden Interesse der betroffenen Person entspricht.

(3) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Per-
son befragen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß
die Person sachdienliche Angaben machen kann, die für die
Erfüllung einer bestimmten ordnungsbehördlichen oder polizei-
lichen Aufgabe erforderlich sind. Für die Dauer der Befragung
kann der Befragte angehalten werden. Der Befragte ist verpflich-
tet, Namen, Vornamen, Tag und Ort der Geburt und Wohnungs-
anschrift anzugeben. Zu weiteren Auskünften ist er nur verpflich-
tet, soweit für ihn gesetzliche Handlungspflichten bestehen.

(4) Befragungen sind grundsätzlich an die betroffene Person
zu richten; ohne deren Kenntnis können Dritte befragt werden,
wenn die Befragung der betroffenen Person

1. nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist,
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Anmerkungen:2. einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde
und schutzwürdige Belange der betroffenen Person nicht
entgegenstehen,

3. die Erfüllung der Aufgaben gefährden würde.

(5) Der Befragte ist in geeigneter Weise auf

1. die Rechtsgrundlagen der Befragung,

2. eine bestehende Auskunftspflicht oder die Freiwilligkeit der
Auskunft

hinzuweisen. Der Hinweis kann unterbleiben, wenn hierdurch
die Erfüllung der ordnungsbehördlichen oder polizeilichen Auf-
gaben erheblich erschwert oder gefährdet würde.

(6) Die §§ 52 bis 55 und 136 a der Strafprozeßordnung gelten
entsprechend.

§19
Erhebung von Daten zur Vorbereitung
für die Hilfeleistung in Gefahrenfällen

Die Ordnungsbehörden und die Polizei können über

1. Personen, deren Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Gefahren-
abwehr benötigt werden,

2. Verantwortliche für Anlagen oder Einrichtungen, von denen
eine erhebliche Gefahr ausgehen kann,

3. Verantwortliche für gefährdete Anlagen oder Einrichtungen,

4. Verantwortliche für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit,
die nicht dem Versammlungsgesetz unterliegen,

Namen, Vornamen, akademische Grade, Anschriften, Telefon-
nummern und andere Daten über die Erreichbarkeit sowie
nähere Angaben über die Zugehörigkeit zu einer der genannten
Personengruppen erheben, soweit das zur Vorbereitung für die
Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen erforderlich ist.
Eine verdeckte Datenerhebung ist unzulässig. Sind die Daten
nicht bei der betroffenen Person erhoben worden, ist ihr dies
sowie der Zweck der beabsichtigten Nutzung mitzuteilen. Gegen
die Datenerhebung nach Satz 1 ist der Widerspruch zulässig.

§20
Vorladung

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Per-
son schriftlich oder mündlich vorladen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die Person sach-
dienliche Angaben machen kann, die für die Erfüllung einer
bestimmten ordnungsbehördlichen oder polizeilichen Auf-
gabe erforderlich sind,

2. das zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen
erforderlich ist.
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Anmerkungen: (2) Bei der Vorladung soll deren Grund und die Art der beab-
sichtigten erkennungsdienstlichen Maßnahmen angegeben wer-
den. Bei der Festsetzung des Zeitpunkts soll auf den Beruf und
die sonstigen Lebensverhältnisse der betroffenen Person Rück-
sicht genommen werden.

(3) Leistet eine betroffene Person der Vorladung ohne hinrei-
chenden Grund keine Folge, so kann sie von der Polizei zwangs-
weise durchgesetzt werden,

1. wenn die Angaben zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben
oder Freiheit einer Person erforderlich sind,

2. zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen.

(4) Für die Entschädigung von Personen, die auf Vorladung als
Zeugen erscheinen oder die als Sachverständige herangezogen
werden, gilt das Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und
Sachverständigen entsprechend.

§21
Identitätsfeststellung

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können die Identi-
tät einer Person feststellen, wenn das zur Abwehr einer Gefahr
oder zur Erfüllung der ihnen durch andere Rechtsvorschriften
übertragenen Aufgaben (§1 Abs. 2) erforderlich ist.

(2) Die Polizei kann ferner die Identität einer Person fest-
stellen,

1. wenn die Person sich an einem Ort aufhält,

a) von dem Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß

aa) dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung
verabreden, vorbereiten oder verüben,

bb) sich dort Personen treffen, die gegen aufenthalts-
rechtliche Strafvorschriften verstoßen,

cc) sich dort gesuchte Straftäter verbergen,

b) an dem Personen der Prostitution nachgehen,

2. wenn das zum Schutz privater Rechte (§1 Abs. 4) oder zur
Leistung von Vollzugshilfe (§1 Abs. 5) erforderlich ist,

3. wenn sie sich in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage
oder -einrichtung, einem öffentlichen Verkehrsmittel, Amts-
gebäude oder einem anderen besonders gefährdeten Objekt
oder in dessen unmittelbarer Nähe aufhält und Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, daß in oder an einem Objekt dieser
Art Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen
oder dieses Objekt gefährdet sind, und die Identitätsfeststel-
lung auf Grund der Gefährdungslage oder personenbezoge-
ner Anhaltspunkte erforderlich ist,

4. wenn sie an einer Kontrollstelle angetroffen wird, die von der
Polizei eingerichtet worden ist, um eine Straftat nach §129 a
des Strafgesetzbuches, eine der in dieser Vorschrift genann-
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Anmerkungen:ten Straftaten oder eine Straftat nach §250Abs. 1Nr. 1 oder 2
oder nach §255 des Strafgesetzbuches in Verbindungmit der
vorgenannten Straftat zu verhüten, und Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, daß solche Straftaten begangen wer-
den sollen. Die Einrichtung der Kontrollstelle ist außer bei
Gefahr im Verzug nur mit Zustimmung der Senatsverwal-
tung für Inneres zulässig.

(3) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können die zur
Feststellung der Identität erforderlichen Maßnahmen treffen. Sie
können die Person insbesondere anhalten, sie nach ihren Perso-
nalien befragen und verlangen, daß sie Angaben zur Feststellung
ihrer Identität macht und mitgeführte Ausweispapiere zur Prü-
fung aushändigt. Die Polizei kann die Person festhalten und zur
Dienststelle bringen, wenn die Identität auf andere Weise nicht
oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden
kann. Unter den Voraussetzungen des Satzes 3 können die Person
und die von ihr mitgeführten Sachen durchsucht werden.

§22
Prüfung von Berechtigungsscheinen

Die Ordnungsbehörden und die Polizei können verlangen, daß
ein Berechtigungsschein zur Prüfung ausgehändigt wird, wenn
die Person auf Grund einer Rechtsvorschrift oder einer vollzieh-
baren Auflage in einem Erlaubnisbescheid verpflichtet ist, diesen
Berechtigungsschein mitzuführen.

§23
Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Die Polizei kann erkennungsdienstliche Maßnahmen vor-
nehmen, wenn

1. eine nach § 21 zulässige Identitätsfeststellung auf andere
Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten
möglich ist,

2. das zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforder-
lich ist, weil die betroffene Person verdächtig ist, eine Straftat
begangen zu haben, und wegen der Art oder Begehensweise
der Tat die Gefahr der Begehung weiterer Straftaten besteht.

(2) Ist die Identität festgestellt, so sind in den Fällen des Absat-
zes 1 Nr. 1 die im Zusammenhang mit der Feststellung angefalle-
nen erkennungsdienstlichen Unterlagen zu vernichten, es sei
denn, ihre weitere Aufbewahung ist zu Zwecken des Absatzes 1
Nr. 2 oder nach anderen Rechtsvorschriften zulässig.

(3) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind insbesondere

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,

2. die Aufnahme von Lichtbildern,

3. Messungen und die Feststellung anderer äußerer körperli-
cher Merkmale.

(4) Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit sind unzulässig.
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Anmerkungen: §24
Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen

und Ansammlungen

(1) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffent-
lichen, nicht dem Versammlungsgesetz unterliegenden Veranstal-
tungen oder Ansammlungen personenbezogene Daten durch
Ermittlungen oder durch den Einsatz technischer Mittel zur
Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen von Teilnehmern
erheben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß dabei
Straftaten begangen werden. Dabei dürfen auch personenbezo-
gene Daten über Dritte erhoben werden, soweit das unvermeid-
bar ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu kön-
nen. Verdeckte Bild- und Tonaufzeichnungen sind unzulässig.

(2) Bild- und Tonaufzeichnungen, daraus sowie bei Ermittlun-
gen nach Absatz 1 gewonnene personenbezogene Daten sind spä-
testens zwei Monate nach der Datenerhebung zu löschen oder zu
vernichten, soweit diese nicht zur Verfolgung von Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten benötigt werden oder Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, daß die Person künftig Straftaten von
erheblicher Bedeutung begehen wird.

(3) § 42 Abs. 4 sowie § 48 Abs. 6 und 7 bleiben unberührt.

§25
Datenerhebung durch längerfristige Observation

und Einsatz technischer Mittel

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durch

1. eine planmäßig angelegte Beobachtung einer Person, die
durchgehend länger als 24 Stunden oder an mehr als zwei
Tagen durchgeführt werden soll (längerfristige Observation),

2. einen verdeckten Einsatz technischer Mittel, insbesondere
zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen
sowie zum Abhören oder Aufzeichnen des nicht öffentlich
gesprochenen Wortes,

nur erheben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß
eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen werden soll.
Die Maßnahmen sind nur zulässig, wenn die vorbeugende
Bekämpfung der Straftat auf andere Weise aussichtslos erscheint
und die Maßnahme nicht außer Verhältnis zur Bedeutung des
aufzuklärenden Sachverhalts steht.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 können sich richten gegen

1. Personen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß
sie Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen werden,

2. andere Personen, wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, daß sie mit einer der in Nummer 1 genannten Personen
in einer Weise in Verbindung stehen, die erwarten läßt, daß
die Maßnahme zur vorbeugenden Bekämpfung der Strafta-
ten beitragen wird,
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Anmerkungen:3. jede Person, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforder-
lich ist.

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über Dritte erhoben
werden, soweit das unvermeidbar ist, um eine Datenerhebung
nach Absatz 1 durchführen zu können.

(3) Maßnahmen nach Absatz 1 werden durch einen Beamten
des höheren Dienstes angeordnet, soweit nicht nach Absatz 5
eine Anordnung des Richters erforderlich ist.

(4) In oder aus Wohn- und Nebenräumen sowie Arbeits-,
Betriebs- und Geschäftsräumen kann die Polizei Daten nur erhe-
ben, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib,
Leben oder Freiheit einer Person unerläßlich ist. Dies gilt nicht
bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 36 Abs. 5.

(5) Maßnahmen nach Absatz 4 sowie das Abhören oder Auf-
zeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes durch den
Einsatz technischer Mittel dürfen außer bei Gefahr im Verzugnur
durch den Richter angeordnet werden. Zuständig ist das Amts-
gericht Tiergarten. Hat die Polizei bei Gefahr im Verzug die
Anordnung getroffen, so beantragt sie unverzüglich die richterli-
che Bestätigung der Anordnung; dies gilt auch, wenn die Maß-
nahme bereits beendet ist. Die Anordnung tritt außer Kraft, wenn
sie nicht binnen drei Tagen von dem Richter bestätigt wird. Für
das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.

(6) Einer Anordnung nach Absatz 3 oder 5 bedarf es nicht,
wenn das technische Mittel ausschließlich zum Schutz der bei
einem polizeilichen Einsatz tätigen Person mitgeführt oder ver-
wendet wird.

(7) Nach Abschluß der Maßnahme ist diejenige Person, gegen
die die Maßnahme angewandt worden ist, zu unterrichten, sobald
dies ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme geschehen
kann. Die Unterrichtung ist dann nicht geboten, wenn keine Auf-
zeichnungen mit personenbezogenen Daten erstellt oder sie und
Unterlagen über hieraus gewonnene Erkenntinsse unverzüglich
nach Beendigung der Maßnahme vernichtet worden sind. Wenn
sich an den auslösenden Sachverhalt ein strafrechtliches Ermitt-
lungsverfahren gegen die betroffene Person anschließt, entschei-
det die Staatsanwaltschaft über den Zeitpunkt der Unterrichtung.

(8) Sind Unterlagen, die durch Maßnahmen der in Absatz 5
und 6 genannten Art erlangt worden sind, für den der Anordnung
zugrunde liegenden Zweck, zur Strafverfolgung oder zur Straf-
vollstreckung nicht mehr erforderlich, so sind sie zu vernichten.
Sind die Unterlagen für Zwecke der Strafverfolgung oder der
Strafvollstreckung verwendet worden, so ist vor ihrer Vernich-
tung die Zustimmung der Staatsanwaltschaft herbeizuführen.
Über die Vernichtung ist eine Niederschrift anzufertigen. Eine
Verwendung für andere Zwecke ist unzulässig.
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Anmerkungen: (9) Bild- und Tonaufzeichnungen, die mit einem selbsttätigen
Aufzeichnungsgerät angefertigt wurden und ausschließlich Per-
sonen betreffen, gegen die sich die Datenerhebungen nicht rich-
teten, sind unverzüglich zu vernichten, soweit sie nicht zur Ver-
folgung von Straftaten benötigt werden.

§26
Datenerhebung durch Einsatz von Personen, deren

Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist
und durch Einsatz Verdeckter Ermittler

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durch

1. Personen, deren Zusammenarbeit mit ihr Dritten nicht
bekannt ist (V-Personen),

2. Polizeivollzugsbeamte, die unter einer Legende eingesetzt
werden (Verdeckte Ermittler),

erheben über die in §25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Per-
sonen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß eine
Straftat von erheblicher Bedeutung begangen werden soll, und
dies zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich
ist. § 17 Abs. 4 findet keine Anwendung.

(2) Soweit es für den Aufbau oder zur Aufrechterhaltung der
Legende unerläßlich ist, dürfen entsprechende Urkunden herge-
stellt oder verändert werden. Verdeckte Ermittler dürfen unter
der Legende zur Erfüllung ihres Auftrages am Rechtsverkehr teil-
nehmen.

(3) Verdeckte Ermittler dürfen unter ihrer Legende mit Einwil-
ligung der berechtigten Person deren Wohnung betreten. Die
Einwilligung darf nicht durch ein über die Nutzung der Legende
hinausgehendes Vortäuschen eines Zutrittsrechts herbeigeführt
werden. Eine heimliche Durchsuchung ist unzulässig. Im übrigen
richten sich die Befugnisse Verdeckter Ermittler nach diesem
Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften.

(4) Der Einsatz von V-Personen darf nur durch einen Beamten
des höheren Dienstes, der Einsatz von Verdeckten Ermittlern nur
durch den Polizeipräsidenten oder seinen Vertreter im Amt ange-
ordnet werden.

(5) §25 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend. Eine Unterrichtung ist
auch dann nicht geboten, wenn dadurch der weitere Einsatz der
V-Personen, der Verdeckten Ermittler oder Leib oder Leben von
Personen gefährdet wird.

§27
Polizeiliche Beobachtung

(1) Die Polizei kann die Personalien einer Person, das amtliche
Kennzeichen und sonstige Merkmale des von ihr benutzten oder
eingesetzten Kraftfahrzeugs sowie den Anlaß der Beobachtung in
einer als Teil des polizeilichen Fahndungsbestandes geführten
Datei zur Polizeilichen Beobachtung speichern (Ausschreibung
zur Polizeilichen Beobachtung), damit andere Polizeibehörden
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Anmerkungen:sowie, soweit sie Aufgaben der Grenzkontrolle wahrnehmen, die
Zollbehörden das Antreffen der Person oder des Fahrzeugs mel-
den können, wenn das bei Gelegenheit einer Überprüfung aus an-
derem Anlaß festgestellt wird.

(2) Die Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung ist
zulässig, wenn

1. die Person auf Grund einer Gesamtwürdigung und ihrer bis-
herigen Straftaten als gefährlicher Intensivtäter anzusehen
und zu erwarten ist, daß sie auch künftig Straftaten von
erheblicher Bedeutung begehen wird,

2. die Voraussetzungen für die Anordnung einer längerfristigen
Observation (§ 25 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1) gegeben
sind

und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die auf Grund der
Ausschreibung gemeldeten Erkenntnisse über Ort und Zeit des
Antreffens der Person, etwaiger Begleitpersonen, des Kraftfahr-
zeugs und des Führers des Kraftfahrzeugs sowie über mitgeführte
Sachen, Verhalten, Vorhaben und sonstige Umstände des Antref-
fens für die vorbeugende Bekämpfung von Straftaten von erheb-
licher Bedeutung erforderlich sind.

(3) Die Ausschreibung darf nur durch den Polizeipräsidenten
oder seinen Vertreter im Amt angeordnet werden. Die Anord-
nung ergeht schriftlich und ist auf höchstens zwölf Monate zu
befristen. Eine Verlängerung um nicht mehr als jeweils zwölf
Monate ist zulässig, soweit die Voraussetzungen weiterhin vorlie-
gen. Spätestens nach Ablauf von jeweils sechs Monaten ist zu
prüfen, ob die Voraussetzungen für die Anordnung noch beste-
hen. Das Ergebnis dieser Prüfung ist aktenkundig zu machen.

(4) Liegen die Voraussetzungen für die Anordnung nicht mehr
vor, ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, daß er
nicht erreicht werden kann, ist die Ausschreibung zur Polizeili-
chen Beobachtung unverzüglich zu löschen.

(5) § 25 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend.

§28
Datenabfragen, Datenabgleich

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können personen-
bezogene Daten in einer von ihnen automatisiert geführten Datei
abfragen und mit deren Inhalt abgleichen, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, daß dies für die Erfüllung einer bestimm-
ten ordnungsbehördlichen oder polizeilichen Aufgabe im Rah-
men der Zweckbestimmung dieser Datei erforderlich ist. Die
Polizei kann ferner im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung recht-
mäßig erlangte personenbezogene Daten im Fahndungsbestand
abfragen und mit dessen Inhalt abgleichen, wenn die Annahme
gerechtfertigt ist, daß die Abfrage oder der Abgleich sachdienli-
che Hinweise erwarten läßt. Die betroffene Person kann für die
Dauer der Abfrage und des Abgleichs angehalten werden. § 21
bleibt unberührt.
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Anmerkungen: (2) Besondere Rechtsvorschriften über den Datenabgleich
bleiben unberührt.

§29
Platzverweisung

Die Ordnungsbehörden und die Polizei können zur Abwehr
einer Gefahr eine Person vorübergehend von einem Ort verwei-
sen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes verbieten.
Die Platzverweisung kann ferner gegen eine Person angeordnet
werden, die den Einsatz der Polizei, der Feuerwehr oder von
Hilfs- oder Rettungsdiensten behindert.

§30
Gewahrsam

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn

1. das zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib oder
Leben unerläßlich ist, insbesondere weil die Person sich
erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschlie-
ßenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage befindet,

2. das unerläßlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Bege-
hung oder Fortsetzung einer Ordnungswidrigkeit von erheb-
licher Bedeutung für die Allgemeinheit oder einer Straftat zu
verhindern,

3. das unerläßlich ist, um eine Platzverweisung nach §29 durch-
zusetzen,

4. das unerläßlich ist, um private Rechte zu schützen, und eine
Festnahme oder Vorführung der Person nach den §§229, 230
Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches zulässig ist.

(2) Die Polizei kann Minderjährige, die sich der Obhut der
Sorgeberechtigten entzogen haben, in Gewahrsam nehmen, um
sie den Sorgeberechtigten oder dem Jugendamt zuzuführen.

(3) Die Polizei kann eine Person, die aus dem Vollzug von
Untersuchungshaft, Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehenden
Maßregeln der Besserung und Sicherung entwichen ist oder sich
sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Justizvollzugsanstalt aufhält,
in Gewahrsam nehmen und in die Anstalt zurückbringen.

§31
Richterliche Entscheidung

(1) Wird eine Person auf Grund von § 20 Abs. 3, § 21 Abs. 3
Satz 3 oder § 30 festgehalten, hat die Polizei unverzüglich eine
richterliche Entscheidung über Zulässigkeit und Fortdauer der
Freiheitsentziehung herbeizuführen. Der Herbeiführung der
richterlichen Entscheidung bedarf es nicht, wenn anzunehmen
ist, daß die Entscheidung des Richters erst nach Wegfall des
Grundes der polizeilichen Maßnahmen ergehen würde.
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Anmerkungen:(2) Ist die Freiheitsentziehung vor Erlaß einer gerichtlichen
Entscheidung beendet, kann die festgehaltene Person innerhalb
eines Monats nach Beendigung der Freiheitsentziehung die Fest-
stellung beantragen, daß die Freiheitsentziehung rechtswidrig
gewesen ist, wenn hierfür ein berechtigtes Interesse besteht.

(3) Für Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 ist das
Amtsgericht Tiergarten zuständig. Das Verfahren richtet sich
nach den Vorschriften des Gesetzes über das gerichtliche Verfah-
ren bei Freiheitsentziehungen. In Fällen des Absatzes 2 ist die
sofortige weitere Beschwerde gegen die Entscheidung des Land-
gerichts über eine sofortige Beschwerde nur statthaft, wenn das
Landgericht sie wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zur
Entscheidung stehenden Frage zuläßt.

§32
Behandlung festgehaltener Personen

(1) Wird eine Person auf Grund von § 20 Abs. 3, § 21 Abs. 3
Satz 3 oder § 30 festgehalten, ist ihr unverzüglich der Grund
bekanntzugeben. Sie ist über die zulässigen Rechtsbehelfe zu
belehren. Zu der Belehrung gehört der Hinweis, daß eine etwaige
Aussage freiwillig erfolgt.

(2) Der festgehaltenen Person ist unverzüglich Gelegenheit zu
geben, einen Angehörigen oder eine Person ihres Vertrauens zu
benachrichtigen, soweit dadurch der Zweck der Freiheitsentzie-
hung nicht gefährdet wird. Unberührt bleibt die Benachrichti-
gungspflicht bei einer richterlichen Freiheitsentziehung. Die
Polizei soll die Benachrichtigung übernehmen, wenn die festge-
haltene Person nicht in der Lage ist, von dem Recht nach Satz 1
Gebrauch zu machen, und die Benachrichtigung ihrem mutmaß-
lichen Willen nicht widerspricht. Ist die festgehaltene Person
minderjährig oder ist ein Betreuer für sie bestellt, so ist in jedem
Falle unverzüglich derjenige zu benachrichtigen, dem die Sorge
für die Person oder die Betreuung der Person nach dem ihm über-
tragenen Aufgabengebiet obliegt.

(3) Die festgehaltene Person soll gesondert, insbesondere
ohne ihre Einwilligung nicht in demselben Raum mit Straf- oder
Untersuchungsgefangenen untergebracht werden. Männer und
Frauen sollen getrennt untergebracht werden. Der festgehaltenen
Person dürfen nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die
der Zweck der Freiheitsentziehung oder die Ordnung im Gewahr-
sam erfordert.

§33
Dauer der Freiheitsentziehung

(1) Die festgehaltene Person ist zu entlassen,

1. sobald der Grund für die Maßnahme weggefallen ist,

2. wenn die Fortdauer der Freiheitsentziehung durch richter-
liche Entscheidung für unzulässig erklärt wird,
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Anmerkungen: 3. in jedem Falle spätestens bis zum Ende des Tages nach dem
Ergreifen, wenn nicht vorher die Fortdauer der Freiheitsent-
ziehung auf Grund eines anderen Gesetzes durch richter-
liche Entscheidung angeordnet ist.

(2) Eine Freiheitsentziehung zum Zwecke der Feststellung der
Identität darf die Dauer von insgesamt zwölf Stunden nicht über-
schreiten.

§34
Durchsuchung von Personen

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Per-
son durchsuchen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie Sachen mit
sich führt, die sichergestellt werden dürfen,

2. sie sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung
ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage befin-
det.

(2) Die Polizei kann außer in den Fällen des §21 Abs. 3 Satz 4
eine Person durchsuchen, wenn

1. sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften
festgehalten werden kann,

2. sie sich an einem der in §21 Abs. 2 Nr. 1 genannten Orte auf-
hält,

3. sie sich in einem Objekt im Sinne des §21 Abs. 2 Nr. 3 oder
in dessen unmittelbarer Nähe aufhält und Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, daß in oder an einem Objekt dieser
Art Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen
oder dieses Objekt gefährdet sind,

4. sie an einer Kontrollstelle nach §21 Abs. 2 Nr. 4 angetroffen
wird und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß Strafta-
ten der in §21 Abs. 2 Nr. 4 genannten Art oder nach §27 Ver-
sammlungsgesetz begangen werden sollen.

(3) Die Polizei kann eine Person, deren Identität nach diesem
Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgestellt werden soll,
nach Waffen, anderen gefährlichen Werkzeugen und Explosiv-
mitteln durchsuchen, wenn das nach den Umständen zum Schutz
des Polizeivollzugsbeamten oder eines Dritten gegen eine Gefahr
für Leib oder Leben erforderlich ist. Dasselbe gilt, wenn eine Per-
son vorgeführt oder zur Durchführung einer Maßnahme an einen
anderen Ort gebracht werden soll.

(4) Personen dürfen nur von Personen gleichen Geschlechts
oder Ärzten durchsucht werden; das gilt nicht, wenn die sofortige
Durchsuchung zum Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder
Leben erforderlich ist.

§35
Durchsuchung von Sachen

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Sache
durchsuchen, wenn
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Anmerkungen:1. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach § 34 durch-
sucht werden darf,

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine
Person befindet, die widerrechtlich festgehalten wird oder
hilflos ist,

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine
andere Sache befindet, die sichergestellt werden darf.

(2) Die Polizei kann außer in den Fällen des §21 Abs. 3 Satz 4
eine Sache durchsuchen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine
Person befindet, die in Gewahrsam genommen werden darf,

2. sie sich an einem der in § 21 Abs. 2 Nr. 1 genannten Orte
befindet,

3. sie sich in einem Objekt im Sinne des §21Abs. 2Nr. 3 oder in
dessen unmittelbarer Nähe befindet und Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, daß in oder an einem Objekt dieser
Art Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen
oder dieses Objekt gefährdet sind,

4. es sich um ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug handelt, in
dem sich eine Person befindet, deren Identität nach § 21
Abs. 2 Nr. 4 festgestellt werden darf; die Durchsuchung kann
sich auch auf die in dem Fahrzeug enthaltenen Sachen
erstrecken.

(3) Bei der Durchsuchung von Sachen hat der Inhaber der tat-
sächlichen Gewalt das Recht, anwesend zu sein. Ist er abwesend,
so soll sein Vertreter oder eine anderer Zeuge hinzugezogen wer-
den. Dem Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist auf Verlangen eine
Bescheinigung über die Durchsuchung und ihren Grund zu ertei-
len.

§36
Betreten und Durchsuchung von Wohnungen

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Woh-
nung ohne Einwilligung des Inhabers betreten und durchsuchen,
wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine
Sache befindet, die nach §38Nr. 1 sichergestellt werden darf,

2. von der Wohnung Emissionen ausgehen, die nach Art, Aus-
maß oder Dauer zu einer erheblichen Belästigung der Nach-
barschaft führen,

3. das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben
oder Freiheit einer Person oder für Sachen von bedeutendem
Wert erforderlich ist.

Die Wohnung umfaßt die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-,
Betriebs- und Geschäftsräume sowie anderes befriedetes Besitz-
tum.
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Anmerkungen: (2) Die Polizei kann eine Wohnung ohne Einwilligung des
Inhabers betreten und durchsuchen, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine Person befindet, die
nach §20 Abs. 3 vorgeführt oder nach §30 in Gewahrsam genom-
men werden darf.

(3) Während der Nachtzeit (§ 104 Abs. 3 der Strafprozeßord-
nung) ist das Betreten und Durchsuchen einer Wohnung nur in
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 zulässig.

(4) Wohnungen können jedoch zur Abwehr dringender Gefah-
ren jederzeit betreten werden, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß

a) dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung ver-
abreden, vorbereiten oder verüben,

b) sich dort Personen treffen, die gegen aufenthaltsrecht-
liche Strafvorschriften verstoßen,

c) sich dort gesuchte Straftäter verbergen,

2. sie der Prostitution dienen.

(5) Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie andere
Räume und Grundstücke, die der Öffentlichkeit zugänglich sind
oder zugänglich waren und den Anwesenden zum weiteren Auf-
enthalt zur Verfügung stehen, können zum Zwecke der Gefahren-
abwehr (§ 1 Abs. 1) während der Arbeits-, Geschäfts- oder Auf-
enthaltszeit betreten werden.

§37
Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen

(1) Durchsuchungen dürfen außer bei Gefahr im Verzug nur
durch den Richter angeordnet werden. Zuständig ist das Amts-
gericht Tiergarten. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des
Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit entsprechend.

(2) Bei der Durchsuchung einer Wohnung hat der Wohnungs-
inhaber das Recht, anwesend zu sein. Ist er abwesend, so ist,
wenn möglich, sein Vertreter oder ein erwachsener Angehöriger,
Hausgenosse oder Nachbar zuzuziehen.

(3) Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter ist der
Grund der Durchsuchung unverzüglich bekanntzugeben, soweit
dadurch der Zweck der Maßnahme nicht gefährdet wird.

(4) Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen.
Sie muß die verantwortliche Stelle, Grund, Zeit und Ort der
Durchsuchung und das Ergebnis der Durchsuchung enthalten.
Die Niederschift ist von einem durchsuchenden Beamten und
dem Wohnungsinhaber oder der zugezogenen Peson zu unter-
zeichnen. Wird die Unterschrift verweigert, so ist hierüber ein
Vermerk aufzunehmen. Dem Wohnungsinhaber oder seinem
Vertreter ist auf Verlangen eine Abschrift der Niederschrift auszu-
händigen.
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Anmerkungen:(5) Ist die Anfertigung der Niederschrift oder die Aushändi-
gung einer Abschrift nach den besonderen Umständen des Falles
nicht möglich oder würde sie den Zweck der Durchsuchung
gefährden, so sind der betroffenen Person lediglich die Durchsu-
chungunter Angabe der verantwortlichen Ordnungsbehörde oder
Polizei sowie Zeit und Ort der Durchsuchung schriftlich zu bestä-
tigen.

§38
Sicherstellung

Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Sache
sicherstellen,

1. um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren,

2. um den Eigentümer oder den rechtmäßigen Inhaber der tat-
sächlichen Gewalt vor Verlust oder Beschädigung einer
Sache zu schützen,

3. wenn sie von einer Person mitgeführt wird, die nach diesem
Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten wird,
vorgeführt oder zur Durchführung einer Maßnahme an
einen anderen Ort gebracht werden soll und die Sache ver-
wendet werden kann, um

a) sich zu töten oder zu verletzen,

b) Leben oder Gesundheit anderer zu schädigen,

c) fremde Sachen zu beschädigen,

d) die Flucht zu ermöglichen oder zu erleichtern.

§39
Verwahrung

(1) Sichergestellte Sachen sind in Verwahrung zu nehmen.
Läßt die Beschaffenheit der Sachen das nicht zu oder erscheint
die Verwahrung bei der Ordnungsbehörde oder der Polizei
unzweckmäßig, sind die Sachen auf andere geeignete Weise auf-
zubewahren oder zu sichern. In diesem Falle kann die Verwah-
rung auch einem Dritten übertragen werden.

(2) Der betroffenen Person ist eine Bescheinigung auszustel-
len, die den Grund der Sicherstellung erkennen läßt und die
sichergestellten Sachen bezeichnet. Kann nach den Umständen
des Falles eine Bescheinigung nicht ausgestellt werden, so ist
über die Sicherstellung eine Niederschrift aufzunehmen, die auch
erkennen läßt, warum eine Bescheinigung nicht ausgestellt wor-
den ist. Der Eigentümer oder der rechtmäßige Inhaber der tat-
sächlichen Gewalt ist unverzüglich zu unterrichten.

(3) Wird eine sichergestellte Sache verwahrt, so ist nach Mög-
lichkeit Wertminderungen vorzubeugen. Das gilt nicht, wenn die
Sache durch den Drittten auf Verlangen eines Berechtigten ver-
wahrt wird.

(4) Die verwahrten Sachen sind zu verzeichnen und so zu
kennzeichnen, daß Verwechslungen vermieden werden.
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Anmerkungen: §40
Verwertung, Vernichtung

(1) Die Verwertung einer sichergestellten Sache ist zulässig,
wenn
1. ihr Verderb oder eine wesentliche Wertminderung droht,
2. ihre Verwahrung, Pflege oder Erhaltung mit unverhältnis-

mäßig hohen Kosten oder Schwierigkeiten verbunden ist,
3. sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht so verwahrt werden

kann, daß weitere Gefahren für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung ausgeschlossen sind,

4. sie nach einer Frist von einem Jahr nicht an einen Berechtig-
ten herausgegeben werden kann, ohne daß die Voraussetzun-
gen der Sicherstellung erneut eintreten würden,

5. der Berechtigte sie nicht innerhalb einer ausreichend bemes-
senen Frist abholt, obwohl ihm eine Mitteilung über die Frist
mit dem Hinweis zugestellt worden ist, daß die Sache verwer-
tet wird, wenn sie nicht innerhalb der Frist abgeholt wird.

(2) Die betroffene Person, der Eigentümer und andere Perso-
nen, denen ein Recht an der Sache zusteht, sollen vor der Verwer-
tung gehört werden. Die Anordnung sowie Zeit und Ort der Ver-
wertung sind ihnen mitzuteilen, soweit die Umstände und der
Zweck der Maßnahmen es erlauben.

(3) Die Sache wird durch öffentliche Versteigerung verwertet;
§ 979 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt entsprechend.
Bleibt die Versteigerung erfolglos, erscheint sie von vornherein
aussichtslos oder würden die Kosten der Versteigerung voraus-
sichtlich den zu erwartenden Erlös übersteigen, so kann die Sache
freihändig verkauft werden. Der Erlös tritt an die Stelle der ver-
werteten Sache. Läßt sich innerhalb angemessener Frist kein
Käufer finden, so kann die Sache einem gemeinnützigen Zweck
zugeführt werden.

(4) Sichergestellte Sachen können unbrauchbar gemacht oder
vernichtet werden, wenn
1. im Falle einer Verwertung die Gründe, die zu ihrer Sicher-

stellung berechtigten, fortbestehen oder Sicherstellungs-
gründe erneut entstehen würden,

2. die Verwertung aus anderen Gründen nicht möglich ist.

Absatz 2 gilt entsprechend.

§41
Herausgabe sichergestellter Sachen

oder des Erlöses, Kosten

(1) Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung wegge-
fallen sind, sind die Sachen an diejenige Person herauszugeben,
bei der sie sichergestellt worden sind. Ist die Herausgabe an sie
nicht möglich, können sie an eine andere Person herausgegeben
werden, die ihre Berechtigung glaubhaft macht. Die Herausgabe
ist ausgeschlossen, wenn dadurch erneut die Voraussetzungen für
eine Sicherstellung eintreten würden.
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Anmerkungen:(2) Sind die Sachen verwertet worden, ist der Erlös herauszu-
geben. Ist eine berechtigte Person nicht vorhanden oder nicht zu
ermitteln, ist der Erlös nach den Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches zu hinterlegen. Der Anspruch auf Herausgabe des
Erlöses erlischt drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die
Sache verwertet worden ist.

(3) Die Kosten der Sicherstellung und Verwahrung fallen den
nach den §§ 13 oder 14 Verantwortlichen zur Last. Mehrere Ver-
antwortliche haften als Gesamtschuldner. Die Herausgabe der
Sache kann von der Zahlung der Kosten abhängig gemacht wer-
den. Ist eine Sache verwertet worden, können die Kosten aus dem
Erlös gedeckt werden. Die Kosten können im Verwaltungsvoll-
streckungsverfahren beigetrieben werden. Die Erhebung von
Kosten nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge bleibt
unberührt.

(4) § 983 des Bürgerlichen Gesetzbuches bleibt unberührt.

Zwe i t e r U n t e r a b s ch n i t t

Befugnisse für die weitere Datenverarbeitung

§42
Allgemeine Regeln über die Datenspeicherung,

-veränderung und -nutzung

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können rechts-
mäßig erhobene personenbezogene Daten in Akten oder Dateien
speichern, verändern und nutzen, soweit das zur Erfüllung ihrer
Aufgaben, zu einer zeitlich befristeten Dokumentation oder zur
Vorgangsverwaltung erforderlich ist. Dies gilt auch für personen-
bezogene Daten, die die Ordnungsbehörden und die Polizei
unaufgefordert durch Dritte erlangt haben.

(2) Die Ordnungsbehörden und die Polizei dürfen personenbe-
zogene Daten nur zu dem Zweck speichern, verändern und nut-
zen, zu dem sie die Daten erlangt haben. Die Nutzung sowie die
weitere Speicherung und Veränderung zu einem anderen ord-
nungsbehördlichen oder polizeilichen Zweck ist zulässig, soweit
die Ordnungsbehörden und die Polizei die Daten auch zu diesem
Zweck hätten erheben und nutzen dürfen. Eine Verarbeitung zu
anderen Zwecken liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von
Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder
der Durchführung von Organisationsuntersuchungen dient. Der
Zugriff auf personenbezogene Daten ist insoweit nur zulässig, als
er für die Ausübung dieser Befugnisse unverzichtbar ist.

(3) Die Polizei kann, soweit Bestimmungen der Strafprozeß-
ordnung oder andere gesetzliche Regelungen nicht entgegenste-
hen, personenbezogene Daten, die sie im Rahmen von strafrecht-
lichen Ermittlungen gewonnen hat, speichern, verändern und
nutzen, soweit das zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur vor-
beugenden Bekämpfung von Straftaten (§1 Abs. 3) erforderlich
ist.
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Anmerkungen: (4) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können personen-
bezogene Daten über die zulässige Speicherungsdauer hinaus zur
Aus- oder Fortbildung oder zu statistischen Zwecken in anonymi-
sierter Form nutzen.

(5) Werden personenbezogene Daten von Kindern, die ohne
Kenntnis der Sorgeberechtigten erhoben worden sind, gespei-
chert, sind die Sorgeberechtigten zu unterrichten, soweit die Auf-
gabenerfüllung dadurch nicht mehr gefährdet wird. Von der
Unterrichtung kann abgesehen werden, solange zu besorgen ist,
daß die Unterrichtung zu erheblichen Nachteilen für das Kind
führt.

§43
Besondere Regeln für die Speicherung,

Veränderung und Nutzung von Daten in Dateien

(1) Die Polizei kann zur vorbeugenden Bekämpfung von Straf-
taten personenbezogene Daten über die in §25 Abs. 2 Satz 1Nr. 2
genannten Personen sowie über Zeugen, Hinweisgeber und son-
stige Auskunftspersonen in Dateien nur speichern, verändern
und nutzen, soweit das zur vorbeugenden Bekämpfung von Straf-
taten von erheblicher Bedeutung erforderlich ist. Die Speiche-
rungsdauer darf drei Jahre nicht überschreiten. Nach jeweils
einem Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt der letzten Speicherung, ist
zu prüfen, ob die Voraussetzungen nach Satz 1 noch vorliegen.

(2) Werden wertende Angaben über eine Person in Dateien
gespeichert, muß feststellbar sein, bei welcher Stelle die den
Angaben zugrunde liegenden Informationen vorhanden sind.

(3) Werden personenbezogene Daten länger als fünf Jahre in
automatisierten Dateien gespeichert, so ist die betroffene Person
darüber zu unterrichten, soweit die Aufgabenerfüllung dadurch
nicht mehr gefährdet wird und die Anschrift der betroffenen Per-
son ohne erheblichen Verwaltungsaufwand ermittelt werden
kann.

§44
Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs

(1) Zwischen den Ordnungsbehörden sowie zwischen den
Ordnungsbehörden und der Polizei können personenbezogene
Daten übermittelt werden, soweit das zur Erfüllung ordnungsbe-
hördlicher oder polizeilicher Aufgaben erforderlich ist; dies gilt
auch für die Übermittlung von Daten an Gefahrenabwehr- oder
Polizeibehörden eines anderen Landes oder des Bundes. §42
Abs. 2 gilt entsprechend. Datenübermittlung im Sinne dieses
Gesetzes ist auch die Weitergabe personenbezogener Daten
innerhalb einer Behörde zwischen Stellen, die unterschiedliche
gesetzliche Aufgaben wahrnehmen.

(2) Im übrigen können die Ordnungsbehörden und die Polizei
personenbezogene Daten an Behörden oder sonstige öffentliche
Stellen übermitteln, soweit das

1. zur Erfüllung ordnungsbehördlicher oder polizeilicher Auf-
gaben,
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Anmerkungen:2. zur Abwehr einer Gefahr für oder durch den Empfänger,
3. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl,
4. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der

Rechte einer Person
erforderlich ist.

(3) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können personen-
bezogene Daten an ausländische öffentliche Stellen sowie an
über- und zwischenstaatliche Stellen übermitteln, soweit das
1. zur Erfüllung einer Aufgabe der Ordnungsbehörde oder der

Polizei,
2. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für oder durch den

Empfänger
erforderlich ist oder
3. sie hierzu auf Grund über- oder zwischenstaatlicher Verein-

barungen über Datenübermittlungen berechtigt oder ver-
pflichtet sind.

Die Übermittlung unterbleibt, soweit Grund zu der Annahme
besteht, daß dadurch gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes
verstoßen würde oder schutzwürdige Belange der betroffenen
Personen beeinträchtigt würden. Der Empfänger ist darauf hinzu-
weisen, daß die übermittelten Daten nur zu dem Zweck genutzt
werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt wurden.

(4) Personenbezogene Daten über die in §25 Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 genannten Personen, Zeugen, Hinweisgeber und sonstige
Auskunftspersonen sowie wertende Angaben dürfen nur an an-
dere Ordnungsbehörden und Polizeibehörden übermittelt wer-
den.

(5) Die übermittelnde Stelle hat die Zulässigkeit der Übermitt-
lung zu prüfen. Erfolgt die Übermittlung auf Grund eines Ersu-
chens, hat die übermittelnde Stelle nur zu prüfen, ob das Über-
mittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers
liegt. Im übrigen hat sie die Zulässigkeit der Übermittlung nur zu
prüfen, wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Nutzung durch
den Empfänger bestehen. Der Empfänger hat der übermittelnden
Stelle die erforderlichen Angaben zu machen.

(6) Der Empfänger darf die übermittelten personenbezogenen
Daten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem
Zweck nutzen, zu dem sie ihm übermittelt worden sind.

(7) Andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen können
personenbezogene Daten an die Ordnungsbehörden und die Poli-
zei übermitteln, soweit das zur Erfüllung ordnungsbehördlicher
oder polizeilicher Aufgaben erforderlich erscheint und die von
der übermittelnden Stelle zu beachtenden Rechtsvorschriften
nicht entgegenstehen. Sie sind zur Übermittlung verpflichtet,
wenn es zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit
einer Person erforderlich ist.

(8) Andere Rechtsvorschriften für die Datenübermittlung blei-
ben unberührt.
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Anmerkungen: §45
Datenübermittlung an Personen oder Stellen

außerhalb des öffentlichen Bereichs

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können personen-
bezogene Daten an Personen oder Stellen außerhalb des öffent-
lichen Bereichs übermitteln, soweit das

1. zur Erfüllung ordnungsbehördlicher oder polizeilicher Auf-
gaben,

2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl,

3. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der
Rechte einer Person

erforderlich ist oder

4. der Auskunftsbegehrende ein rechtliches Interesse an der
Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft macht und
die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person nicht
überwiegen,

5. der Auskunftsbegehrende ein berechtigtes Interesse geltend
macht und offensichtlich ist, daß die Datenübermittlung im
Interesse der betroffenen Person liegt, die betroffene Person
eingewilligt hat oder in Kenntnis der Sachlage ihre Einwilli-
gung hierzu erteilen würde.

(2) §44 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.

(3) Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, daß die übermittel-
ten Daten nur zu dem Zweck genutzt werden dürfen, zu dessen
Erfüllung sie ihm übermittelt wurden.

§46
Automatisiertes Abrufverfahren

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die
Übermittlung personenbezogener Daten aus einer von der Polizei
geführten Datei durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit diese
Form der Datenübermittlung unter Berücksichtigung der schutz-
würdigen Belange der betroffenen Personen und der Erfüllung
polizeilicher Aufgaben angemessen ist. Der Abruf darf nur ande-
ren Polizeibehörden gestattet werden.

(2) Die nach §5 des Berliner Datenschutzgesetzes erforder-
lichen technischen und organisatorischen Maßnahmen sind
schriftlich festzulegen.

(3) Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, daß die Über-
mittlung zumindest durch geeignete Stichprobenverfahren fest-
gestellt und überprüft werden kann.

(4) Der Senat bestimmt durch Rechtsverordnung die Einzel-
heiten der Einrichtung automatisierter Abrufverfahren. Der Ber-
liner Datenschutzbeauftragte ist vorher zu hören. Die Rechtsver-
ordnung hat den Datenempfänger, die Datenart und den Zweck
des Abrufs festzulegen. Sie hat Maßnahmen zur Datensicherung
und zur Kontrolle vorzusehen, die in einem angemessenen Ver-
hältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen.
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Anmerkungen:(5) Die Polizei kann mit anderen Ländern und dem Bund
einen Datenverbund vereinbaren, der eine automatisierte Daten-
übermittlung ermöglicht.

§47
Besondere Formen des Datenabgleichs

(1) Die Polizei kann von öffentlichen Stellen oder Stellen
außerhalb des öffentlichen Bereichs zur Abwehr einer gegenwär-
tigen Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder
eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person die
Übermittlung von personenbezogenen Daten bestimmter Perso-
nengruppen aus Dateien zum Zwecke des Abgleichs mit anderen
Datenbeständen verlangen, soweit Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, daß das zur Abwehr der Gefahr erforderlich ist. Die
ersuchte Stelle hat dem Verlangen zu entsprechen. Rechtsvor-
schriften über ein Berufs- oder besonderes Amtsgeheimnis blei-
ben unberührt.
(2) Das Übermittlungsersuchen ist auf Namen, Anschriften,

Tag und Ort der Geburt sowie auf im einzelnen Falle festzu-
legende Merkmale zu beschränken. Werden wegen technischer
Schwierigkeiten, die mit angemessenem Zeit- oder Kostenauf-
wand nicht beseitigt werden können, weitere Daten übermittelt,
dürfen diese nicht verwertet werden.
(3) Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, daß

er nicht erreicht werden kann, sind die übermittelten und im
Zusammenhang mit der Maßnahme zusätzlich angefallenen
Daten auf dem Datenträger zu löschen und die Unterlagen,
soweit sie nicht für ein mit dem Sachverhalt zusammenhängen-
des Verfahren erforderlich sind, unverzüglich zu vernichten. Über
die getroffenen Maßnahmen ist eine Niederschrift anzufertigen.
Diese Niederschrift ist gesondert aufzubewahren, durch techni-
sche und organisatorische Maßnahmen zu sichern und am Ende
des Kalenderjahres, das dem Jahr der Vernichtung der Unterlagen
nach Satz 1 folgt, zu vernichten.
(4) Die Maßnahme darf außer bei Gefahr im Verzug nur durch

den Richter angeordnet werden. Zuständig ist das Amtsgericht
Tiergarten. Die Anordnungmuß den zur ÜbermittlungVerpflich-
teten sowie alle benötigten Daten und Merkmale bezeichnen. Bei
Gefahr im Verzug kann der Polizeipräsident oder sein Vertreter
im Amt die Maßnahme anordnen. Er beantragt unverzüglich die
richterliche Bestätigung der Anordnung; dies gilt auch, wenn die
Maßnahme bereits beendet ist. Die Anordnung tritt außer Kraft,
wenn sie nicht binnen drei Tagen von dem Richter bestätigt wird.
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.
Der Berliner Datenschutzbeauftragte ist durch die Polizei über
Maßnahmen nach Absatz 1 zu unterrichten.

§48
Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten

(1) In Dateien gespeicherte personenbezogene Daten sind zu
berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird festgestellt, daß in
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Anmerkungen: Akten gespeicherte personenbezogene Daten unrichtig sind, ist
das in der Akte zu vermerken oder auf sonstige Weise festzuhal-
ten.

(2) In Dateien gespeicherte personenbezogene Daten sind zu
löschen und die dazugehörigen Unterlagen sind zu vernichten,
wenn

1. ihre Speicherung unzulässig ist,

2. bei der nach bestimmten Fristen vorzunehmenden Überprü-
fung oder aus Anlaß einer Einzelfallbearbeitung festgestellt
wird, daß ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur Erfül-
lung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht
mehr erforderlich ist.

War die Speicherung von Anfang an unzulässig, ist die betroffene
Person vor der Löschung zu hören. Ist eine Löschung wegen der
besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnis-
mäßig hohem Aufwand möglich, kann an die Stelle der Löschung
die Sperrung treten.

(3) Sind personenbezogene Daten in Akten gespeichert, sind
sie im Falle des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 durch Anbringung eines
entsprechenden Vermerks zu sperren. Im Falle des Absatzes 2
Satz 1 Nr. 2 sind die Akten spätestens zu vernichten, wenn die
gesamte Akte zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der spei-
chernden Stelle liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.

(4) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die
Fristen zu regeln, nach deren Ablauf zu prüfen ist, ob die weitere
Speicherung der Daten zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
Bei Daten, die in Dateien oder in personenbezogen geführten
Akten gespeichert sind, dürfen die Fristen regelmäßig

a) bei Erwachsenen zehn Jahre,

b) bei Jugendlichen fünf Jahre und

c) bei Kindern zwei Jahre

nicht überschreiten, wobei nach Art und Zweck der Speicherung
sowie Art und Bedeutung des Anlasses zu unterscheiden ist. Die
Frist beginnt regelmäßig mit dem letzten Anlaß der Speicherung,
jedoch nicht vor Entlassung der betroffenen Person aus einer
Justizvollzugsanstalt oder Beendigung einer mit Freiheitsentzie-
hung verbundenen Maßregel der Besserung oder Sicherung.

(5) Stellt die Ordnungsbehörde oder die Polizei fest, daß
unrichtige oder nach Absatz 2Satz 1Nr. 1 zu löschende oder nach
Absatz 3 Satz 1 zu sperrende Daten übermittelt worden sind, ist
dem Empfänger die Berichtigung, Löschung oder Sperrung mit-
zuteilen. Die Mitteilung kann unterbleiben, wenn sie einen
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine
Anhaltspunkte bestehen, daß dadurch schutzwürdige Belange der
betroffenen Person beeinträchtigt werden können.

(6) Löschung und Vernichtung unterbleiben, wenn

1. Grund zu der Annahme besteht, daß schutzwürdige Belange
der betroffenen Person beeinträchtigt würden,



BlnInfGB – ASOG

35

Anmerkungen:2. die Daten zur Behebung einer bestehenden Beweisnot uner-
läßlich sind,

3. die Nutzung der Daten, die zum frühestmöglichen Zeitpunkt
zu anonymisieren sind, zu wissenschaftlichen Zwecken
erforderlich ist.

In diesen Fällen sind die Daten zu sperren und mit einem Sperr-
vermerk zu versehen. Sie dürfen nur zu den in Satz 1 genannten
Zwecken oder sonst mit Einwilligung der betroffenen Person
genutzt werden.

(7) Anstelle der Löschung oder Vernichtung nach Absatz 2
Satz 1 Nr. 2 oder Absatz 3 Satz 2 können die Daten an ein öffent-
liches Archiv abgegeben werden, soweit besondere archivrecht-
liche Regelungen das vorsehen.

§49
Errichtungsanordnung

(1) Für jede automatisierte Datei über personenbezogene
Daten und solche nicht automatisierten Dateien über personen-
bezogene Daten, aus denen personenbezogene Daten an andere
Stellen übermittelt werden, ist jeweils eine Errichtungsanord-
nung zu erlassen. Ihr Inhalt bestimmt sich nach §19 Abs. 2 Nr. 1
bis 4 sowie Nr. 6 und 7 des Berliner Datenschutzgesetzes. Sie hat
außerdem Prüffristen nach §48 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 zu enthalten.
Die Errichtungsanordnung tritt an die Stelle der Dateibeschrei-
bung nach §19 Abs. 2 des Berliner Datenschutzgesetzes.

(2) Die Senatsverwaltung für Inneres regelt das Nähere durch
Verwaltungsvorschrift. Sie übersendet die Errichtungsanordnung
dem Berliner Datenschutzbeauftragten.

(3) Die Speicherung personenbezogener Daten in Dateien ist
auf das erforderliche Maß zu beschränken. Die Notwendigkeit der
Weiterführung oder Änderung der Dateien ist in angemessenen
Abständen zu überprüfen.

§50
Auskunftsrecht

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei haben der betroffe-
nen Person auf Antrag gebührenfrei Auskunft über die zu ihrer
Person gespeicherten Daten zu erteilen. In dem Antrag soll die
Art der Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher
bezeichnet werden. Bei einem Antrag auf Auskunft aus Akten
kann erforderlichenfalls verlangt werden, daß Angaben gemacht
werden, die das Auffinden der Daten ohne einen Aufwand
ermöglichen, der außer Verhältnis zu dem von der betroffenen
Person geltend gemachten Informationsinteresse steht. Kommt
die betroffene Person dem Verlangen nicht nach, kann der Antrag
abgelehnt werden.

(2) Eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht nicht,
soweit eine Abwägung ergibt, daß die schutzwürdigen Belange
der betroffenen Person hinter dem öffentlichen Interesse an der
Geheimhaltung oder einem überwiegenden Geheimhaltungs-
interesse Dritter zurücktreten müssen.
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Anmerkungen: (3) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer
Begründung insoweit nicht, als durch die Mitteilung der Gründe,
auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsver-
weigerung verfolgte Zweck gefährdet würde.

(4) Wird Auskunft nicht gewährt, ist die betroffene Person
darauf hinzuweisen, daß sie sich an den Berliner Datenschutzbe-
auftragten wenden kann; dies gilt nicht in den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 4. Dem Berliner Datenschutzbeauftragten sind die
Gründe der Auskunftsverweigerung darzulegen. Die Mitteilung
des Berliner Datenschutzbeauftragten an die betroffene Person
darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der speichern-
den Stelle zulassen, sofern sie nicht einer weitergehenden Aus-
kunft zustimmt.

(5) Sind die personenbezogenen Daten in ein anhängiges
Strafverfahren eingeführt, so ist vor Erteilung der Auskunft die
Zustimmung der Staatsanwaltschaft herbeizuführen.

(6) Statt einer Auskunft über Daten in Akten können die Ord-
nungsbehörden und die Polizei unbeschadet des Absatzes 2 der
betroffenen Person Akteneinsicht gewähren.

§51
Anwendung des Berliner Datenschutzgesetzes

Die Vorschriften des §9 Abs. 2 und der §§10 bis 17 des Berliner
Datenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung finden bei
Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz keine Anwendung.

D r i t t e r Ab s ch n i t t

Vollzugshilfe

§52
Vollzugshilfe

(1) Die Polizei leistet Behörden und sonstigen öffentlichen
Stellen auf Ersuchen Vollzugshilfe, wenn unmittelbarer Zwang
gegen Personen anzuwenden ist und die anderen Behörden oder
Stellen nicht über die hierzu erforderlichen Dienstkräfte verfügen
oder ihre Maßnahmen nicht auf andere Weise selbst durchsetzen
können.

(2) Die Berliner Feuerwehr leistet nach Absatz 1 Vollzugshilfe,
soweit diese im Zusammenhang mit den ihr obliegenden Auf-
gaben steht.

(3) Die Polizei und die Berliner Feuerwehr sind nur für die Art
und Weise der Durchführung verantwortlich. Im übrigen gelten
die Grundsätze der Amtshilfe entsprechend.

(4) Die Verpflichtung zur Amtshilfe bleibt unberührt.
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Anmerkungen:§53
Verfahren

(1) Vollzugshilfeersuchen sind schriftlich zu stellen. Sie haben
den Grund und die Rechtsgrundlage der Maßnahme anzugeben.

(2) In Eilfällen kann das Ersuchen formlos gestellt werden. Es
ist jedoch auf Verlangen unverzüglich schriftlich zu bestätigen.

(3) Die ersuchende Behörde ist von der Ausführung des Ersu-
chens zu verständigen.

§54
Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung

(1) Hat das Vollzugshilfeersuchen eine Freiheitsentziehung
zum Inhalt, so ist auch die richterliche Entscheidung über die
Zulässigkeit der Freiheitsentziehung vorzulegen oder in dem
Ersuchen zu bezeichnen.

(2) Ist eine vorherige richterliche Entscheidung nicht ergan-
gen, so hat die Polizei die festgehaltene Person zu entlassen,
wenn die ersuchende Behörde diese nicht übernimmt oder die
richterliche Entscheidung nicht unverzüglich nachträglich bean-
tragt.

(3) Die §§32 und 33 gelten entsprechend.

V i e r t e r Ab s ch n i t t

Verordnungen zur Gefahrenabwehr

§55
Ermächtigung

Der Senat kann Rechtsverordnungen zur Abwehr von Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (§1 Abs. 1) erlas-
sen.

§56
Inhalt

(1) Verordnungen zur Gefahrenabwehr dürfen nicht lediglich
den Zweck haben, die den zuständigen Behörden obliegende
Aufsicht zu erleichtern. Von mehreren möglichen und geeigneten
allgemeinen Geboten oder Verboten sind diejenigen zu wählen,
die den einzelnen oder die Allgemeinheit am wenigsten beein-
trächtigen. Eine Verordnung zur Gefahrenabwehr darf nicht zu
einem Nachteil führen, der zu dem angestrebten Erfolg erkenn-
bar außer Verhältnis steht.

(2) Verordnungen zur Gefahrenabwehr müssen in ihrem
Inhalt bestimmt sein. Hinweise auf Anordnungen außerhalb von
Verordnungen zur Gefahrenabwehr sind unzulässig, soweit diese
Anordnungen Gebote oder Verbote von unbeschränkter Dauer
enthalten. In Verordnungen zur Gefahrenabwehr, die überwa-
chungsbedürftige oder sonstige Anlagen betreffen, an die
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Anmerkungen: bestimmte technische Anforderungen zu stellen sind, kann hin-
sichtlich der technischen Vorschriften auf Bekanntmachungen
besonderer sachverständiger Stellen unter Angabe der Fundstelle
verwiesen werden.

§57
Zuwiderhandlungen gegen Verordnungen

In Verordnungen zur Gefahrenabwehr können für den Fall
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Zuwiderhandlung Geld-
bußen bis zu einhunderttausend Deutsche Mark und die Einzie-
hung der Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit
bezieht oder die zu ihrer Vorbereitung oder Begehung verwendet
worden sind, angedroht werden, soweit die Verordnung für einen
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

§58
Geltungsdauer

Verordnungen zur Gefahrenabwehr sollen eine Beschränkung
ihrer Geltungsdauer enthalten. Die Geltungsdauer darf nicht
über zehn Jahre hinaus erstreckt werden. Verordnungen zur
Gefahrenabwehr, die keine Beschränkung der Geltungsdauer ent-
halten, treten zehn Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.
Eine Verlängerung lediglich der Geltungsdauer ist unzulässig.

F ü n f t e r Ab s ch n i t t

Schadensausgleich, Erstattungs- und Ersatzansprüche

§59
Zum Schadensausgleich verpflichtende Tatbestände

(1) Erleidet jemand

1. infolge einer rechtmäßigen Inanspruchnahme nach §16,

2. als unbeteiligter Dritter durch eine rechtmäßige Maßnahme
der Ordnungsbehörde oder der Polizei,

3. bei der Erfüllung einer ihm nach §323 c des Strafgesetz-
buches obliegenden Verpflichtung zur Hilfeleistung

einen Schaden, ist ihm ein angemessener Ausgleich zu gewähren.

(2) Das gleiche gilt, wenn jemand durch eine rechtswidrige
Maßnahme einen Schaden erleidet.

(3) Der Ausgleich ist auch Personen zu gewähren, die mit
Zustimmung der Ordnungsbehörden oder der Polizei bei der
Wahrnehmung von Aufgaben dieser Behörden freiwillig mitge-
wirkt oder Sachen zur Verfügung gestellt und dadurch einen
Schaden erlitten haben.

(4) Weitergehende Ersatzansprüche, insbesondere aus Amts-
pflichtverletzung, bleiben unberührt.
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Anmerkungen:§60
Inhalt, Art und Umfang des Schadensausgleichs

(1) Der Ausgleich nach §59 wird grundsätzlich nur für Vermö-
gensschaden gewährt. Für entgangenen Gewinn, der über den
Ausfall des gewöhnlichen Verdienstes oder Nutzungsentgeltes
hinausgeht, und für Nachteile, die nicht in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Maßnahme der Ordnungsbehörde oder
der Polizei stehen, ist ein Ausgleich zu gewähren, wenn und
soweit dies zur Abwendung unbilliger Härten geboten erscheint.

(2) Bei einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit oder
bei einer Freiheitsentziehung ist auch der Schaden, der nicht Ver-
mögensschaden ist, angemessen auszugleichen; dieser Anspruch
ist nicht übertragbar und nicht vererblich, es sei denn, daß er
rechtshängig geworden oder durch Vertrag anerkannt worden ist.

(3) Der Ausgleich wird in Geld gewährt. Hat die zum Ausgleich
verpflichtende Maßnahme die Aufhebung oder Minderung der
Erwerbsfähigkeit oder eine Vermehrung der Bedürfnisse oder den
Verlust oder die Beeinträchtigung eines Rechts auf Unterhalt zur
Folge, so ist der Ausgleich durch Entrichtung einer Rente zu
gewähren. §760 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist anzuwenden.
Statt der Rente kann eine Abfindung in Kapital verlangt werden,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Der Anspruch wird nicht
dadurch ausgeschlossen, daß ein anderer dem Geschädigten
Unterhalt zu gewähren hat.

(4) Stehen dem Geschädigten Ansprüche gegen Dritte zu, so
ist, soweit diese Ansprüche nach Inhalt und Umfang dem Aus-
gleichsanspruch entsprechen, der Ausgleich nur gegen Abtretung
dieser Ansprüche zu gewähren.

(5) Bei der Bemessung des Ausgleichs sind alle Umstände zu
berücksichtigen, insbesondere Art und Vorhersehbarkeit des
Schadens und ob der Geschädigte oder sein Vermögen durch die
Maßnahme der Ordnungsbehörde oder der Polizei geschützt wor-
den ist. Haben Umstände, die der Geschädigte zu vertreten hat,
auf die Entstehung oder Ausweitung des Schadens eingewirkt, so
hängt die Verpflichtung zum Ausgleich sowie der Umfang des
Ausgleichs insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vor-
wiegend von dem Geschädigten oder durch die Ordnungsbe-
hörde oder die Polizei verursacht worden ist.

§61
Ansprüche mittelbar Geschädigter

(1) Im Falle der Tötung sind im Rahmen des §60 Abs. 5 die
Kosten der Bestattung demjenigen auszugleichen, dem die Ver-
pflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen.

(2) Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Drit-
ten in einem Verhältnis, auf Grund dessen er diesen gegenüber
kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig
werden konnte, und ist dem Dritten infolge der Tötung das Recht
auf Unterhalt entzogen, so kann der Dritte im Rahmen des §60
Abs. 5 insoweit einen angemessenen Ausgleich verlangen, als der
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Anmerkungen: Getötete während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur
Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen wäre. §60 Abs. 3
Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Der Ausgleich kann
auch dann verlangt werden, wenn der Dritte zur Zeit der Verlet-
zung gezeugt, aber noch nicht geboren war.

§62
Verjährung des Ausgleichsanspruchs

Der Anspruch auf den Ausgleich verjährt in drei Jahren von
dem Zeitpunkt an, in welchem der Geschädigte, im Falle des §61
der Anspruchsberechtigte, von dem Schaden und dem zum Aus-
gleich Verpflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese
Kenntnis in dreißig Jahren von dem Eintritt des schädigenden
Ereignisses an.

§63
Ausgleichspflichtiger, Erstattungsansprüche

(1) Ausgleichspflichtig ist die Körperschaft, in deren Dienst
derjenige steht, der die Maßnahme getroffen hat (Anstellungskör-
perschaft).

(2) Hat der Bedienstete für die Behörde einer anderen Körper-
schaft gehandelt, so ist die andere Körperschaft ausgleichs-
pflichtig.

(3) Ist in den Fällen des Absatzes 2 ein Ausgleich nur wegen
der Art und Weise der Durchführung der Maßnahme zu gewäh-
ren, so kann die ausgleichspflichtige Körperschaft von der Anstel-
lungskörperschaft Erstattung ihrer Aufwendungen verlangen, es
sei denn, daß sie selbst die Verantwortung für die Art und Weise
der Durchführung trägt.

§64
Rückgriff gegen den Verantwortlichen

(1) Die nach §63 ausgleichspflichtige Körperschaft kann von
den nach den §§13oder 14Verantwortlichen Ersatz ihrer Aufwen-
dungen verlangen, wenn sie auf Grund des §59Abs. 1 oder Abs. 3
einen Ausgleich gewährt hat.

(2) Sind mehrere Personen nebeneinander verantwortlich, so
haften sie als Gesamtschuldner.

§65
Rechtsweg

Für Ansprüche auf Schadensausgleich ist der ordentliche
Rechtsweg, für die Ansprüche auf Erstattung und Ersatz von Auf-
wendungen nach §63 Abs. 3 oder §64 der Verwaltungsrechtsweg
gegeben.
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Anmerkungen:Se ch s t e r Ab s ch n i t t

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§66
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf Freiheit der
Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) einge-
schränkt.

§67
Zuständigkeit

zum Erlaß von Widerspruchsentscheidungen

Die zuständige Senatsverwaltung entscheidet über den Wider-
spruch gegen einen der Anfechtung nach den §§68 ff. der Ver-
waltungsgerichtsordnung unterliegenden Verwaltungsakt einer
Sonderbehörde oder der Polizei. Das Bezirksamt entscheidet
über den Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt der Bezirks-
verwaltung. Die zuständige Senatsverwaltung kann sich durch
Rechtsverordnung für bestimmte Bezirksaufgaben unter Fach-
aufsicht den Erlaß des Widerspruchsbescheides vorbehalten.

§68
Zuständigkeit zum Erlaß von Verwaltungsvorschriften

Die Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes
erläßt die Senatsverwaltung für Inneres im Einvernehmen mit
den zuständigen Senatsverwaltungen, wenn die Vorschriften den
Geschäftsbereich mehrerer Senatsverwaltungen betreffen. Die
Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes erläßt
die zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der
Senatsverwaltung für Inneres, wenn die Vorschriften nur den
Geschäftsbereich der zuständigen Senatsverwaltung betreffen.

§69
Übergangsregelung

Waren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes perso-
nenbezogene Daten in automatisierten Dateien oder waren
Bewertungen in Dateien gespeichert, ist §43 Abs. 2 nicht anzu-
wenden. Die Frist des §43 Abs. 3 beginnt mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes.

§70
Änderung von Rechtsvorschriften

Das Feuerwehrgesetz in der Fassung vom 3. Mai 1984 (GVBl.
S. 764) wird wie folgt geändert:

§4 wird aufgehoben.
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Anmerkungen: §71
Inkrafttreten und Außerkrafttreten von Vorschriften

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Allgemeine
Sicherheits- und Ordnungsgesetz vom 11. Februar1975 (GVBl.
S. 688), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 12. De-
zember 1989 (GVBl. S. 2155), außer Kraft.

(3) Soweit in anderen Rechtsvorschriften auf Vorschriften des
nach Absatz 2 außer Kraft tretenden Gesetzes verwiesen wird,
treten an die Stelle der aufgeführten Vorschriften die entspre-
chenden Vorschriften dieses Gesetzes.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Christine Be r gm an n
Bürgermeisterin
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2. Gesetz über die Zuständigkeit
der Ordnungsbehörden

Anmerkungen:Gesetz über die Zuständigkeit
der Ordnungsbehörden

(– OrdZG –)

DVO – ASOG vom 23. November 1992 (GVBl. 1992, S. 350),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 1994

(GVBl. 1994, S. 241)

E r s t e r Ab s ch n i t t

Ordnungsaufgaben der Senatsverwaltungen

§1
Bau- und Wohnungswesen

Zu den Ordnungsaufgaben der für Bau- und Wohnungswesen
zuständigen Senatsverwaltung gehören:

1. die Bauaufsicht und die Feuersicherheitsaufsicht, soweit sie
betreffen

a) die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und die
Zustimmung im Einzelfall zur Verwendung oder Anwen-
dung neuer Baustoffe, Bauteile, Einrichtungen und Bau-
arten sowie die Zuteilung von Prüfzeichen für Baustoffe,
Bauteile und Einrichtungen,

b) die Anerkennung von Prüfingenieuren für Baustatik,

c) die Prüfung schwieriger statischer Berechnungen und
nicht allgemein gebräuchlicher und nicht bewährter
Gerüstkonstruktionen und deren konstruktive Bauüber-
wachung,

d) die Einteilung der Kehrbezirke; die Führung der Bewer-
berliste, die Bestellung und die Versetzung in den Ruhe-
stand der Bezirksschornsteinfegermeister; die Verpflich-
tung der Bezirksschornsteinfegermeister zur Einstellung
eines zweiten Gesellen, die Bestellung eines Stellvertre-
ters bei einer mehr als drei Monate dauernden Abwesen-
heit der Bezirksschornsteinfegermeister und die einstwei-
lige Untersagung ihrer Berufsausübung,

e) das Zustimmungsverfahren für Bauten des Bundes und
der Länder einschließlich der in diesem Zusammenhang
zu erteilenden Erlaubnis nach §9 Abs. 3 der Verordnung
über brennbare Flüssigkeiten,
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Anmerkungen: f) die Anerkennung von Sachverständigen für die Prüfung
technischer Anlagen nach der Warenhausverordnung,
Versammlungsstättenverordnung und Garagenverord-
nung;

2. die Beseitigung von Abfällen, die bei Abräumungs-, Bau-
und Ausschachtungsarbeiten anfallen (Bauabfälle);

3. die Ermittlung und Bergung nicht-chemischer Kampfmittel
sowie die Ermittlung und Beseitigung ehemaliger Kampf-
und Schutzanlagen;

4. die Ordnungsaufgaben nach dem Bundesfernstraßengesetz.

§2
Finanzen

Zu den Ordnungsaufgaben der für Finanzen zuständigen
Senatsverwaltung gehören:
die Aufgaben der Vollzugsbehörde nach dem Dritten Abschnitt
des Vereinsgesetzes nach Eintritt der Unanfechtbarkeit von Ver-
boten und Einziehungsanordnungen.

§3
Gesundheitswesen

Zu den Ordnungsaufgaben der für Gesundheitswesen zuständi-
gen Senatsverwaltung gehören:

1. die Überwachung der Anzeigepflicht für Angehörige der
Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens; die Ent-
ziehung der Berufserlaubnis; die Rücknahme der Erlaubnis
zur Führung einer gesetzlich geschützten Berufsbezeich-
nung und der staatlichen Anerkennung; die Anordnung des
Ruhens der Approbation; das vorläufige Verbot der Berufs-
ausübung und die Feststellung mangelnder Eignung oder
Zuverlässigkeit für Ärzte, Zahnärzte und Medizinalfachper-
sonal, Tierärzte und Veterinärfachpersonal sowie Apotheker
und pharmazeutisches Fachpersonal;

2. die Untersagung der unberechtigten Führung einer gesetz-
lich geschützten Berufsbezeichnung auf den Gebieten des
Gesundheits- und Veterinärwesens und der Lebensmittel-
chemie sowie einer gesetzlich geschützten Weiterbildungs-
bezeichnung in den Medizinalfachberufen;

3. die Erteilung der Konzession zum Betrieb von Krankenhäu-
sern sowie die Aufsicht über diese Einrichtungen, soweit
nicht die Bezirksämter (§18 Nr. 6) zuständig sind; die Zulas-
sung von Einrichtungen zum Schwangerschaftsabbruch; die
Erteilung von Genehmigungen zur Durchführung künst-
licher Befruchtungen;

4. die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb von Apotheken und
Krankenhausapotheken einschließlich der Genehmigung der
Versorgungsverträge, die Erteilung der Genehmigung zur
Verwaltung von Apotheken, die Schließung und Abnahme
von Apotheken und Krankenhausapotheken sowie die Apo-
thekenaufsicht;
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Anmerkungen:5. a) die Erteilung der Erlaubnis zur Herstellung von Arznei-
mitteln und die Überwachung der Herstellung von Arz-
neimitteln,

b) die Überwachung der Werbung auf dem Gebiet des Heil-
wesens,

c) die Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln und
Betäubungsmitteln sowie des Inverkehrbringens gefähr-
licher Stoffe und Zubereitungen durch den Händler,
soweit nicht die Bezirksämter (§18 Nr. 2) zuständig sind,

d) die amtliche Anerkennung von Tierarzneimittelgroßhan-
delsbetrieben nach § 9 der Betriebsverordnung für Arz-
neimittelgroßhandelsbetriebe,

e) die Durchführung der Prüfung der Sachkenntnis nach
§ 13 Abs. 2 der Gefahrstoffverordnung,

f) die Erteilung der Erlaubnis zum Inverkehrbringen sehr
giftiger oder giftiger Stoffe und Zubereitungen und die
Entgegennahme der Anzeige des Inverkehrbringens nach
§ 11 der Gefahrstoffverordnung,

g) die Ordnungsaufgaben nach dem Chemikaliengesetz,
soweit nicht das Landesamt für Arbeitsschutz und techni-
sche Sicherheit (§ 24 Nr. 6 Buchstabe a) zuständig ist;

6. die gesundheitsaufsichtlichen Aufgaben der obersten
Landesgesundheitsbehörde und die Ordnungsaufgaben der
zuständigen Behörde, soweit überbezirkliche Maßnahmen
erforderlich sind, zur Durchführung

a) des Bundes-Seuchengesetzes,

b) der Internationalen Gesundheitsvorschriften,

c) der EWG-Verordnungen und -Richtlinien hinsichtlich
des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung in den Berei-
chen Luft, Wasser, Boden, Geräusche, Erschütterungen,
Licht, Strahlen, Chemikalien und andere Stoffe;

7. die Zulassung von Sachverständigen für die Untersuchung
von amtlich zurückgelassenen Proben im Sinne des Lebens-
mittel- und Bedarfsgegenständegesetzes und des Arzneimit-
telgesetzes;

8. die gesundheits-, lebensmittel- und veterinäraufsichtlichen
Aufgaben der obersten Landesbehörde und die Ordnungs-
aufgaben der zuständigen Behörde, soweit überbezirkliche
Maßnahmen erforderlich sind, zur Durchführung

a) der EWG-Verordnungen im Lebensmittel-, Milch- und
Weinrecht,

b) des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes,

c) des Milch- und Margarinegesetzes,

d) des Fleischhygienegesetzes, des Geflügelfleischhygiene-
gesetzes sowie der Fleischhygiene-Verordnung,
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Anmerkungen: e) des Weingesetzes,

f) des Tierseuchengesetzes, des Tierkörperbeseitigungs-
gesetzes und des Tierschutzgesetzes,

g) des Futtermittelgesetzes;

9. die Erteilung der Erlaubnis nach Artikel 4 Abs. 2 des Über-
einkommens über internationale Beförderungen leichtver-
derblicher Lebensmittel und über die besonderen Beförde-
rungsmittel, die für diese Beförderungen zu verwenden sind;

10. die Durchführung der amtlichen Untersuchungen nach dem
Fleischhygienegesetz und dem Geflügelfleischhygienegesetz
einschließlich der Überwachung von Fleisch- und Geflügel-
fleischsendungen aus Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaft;

11. a) die Entgegennahme von Anzeigen und Meldungen über
Versuche an lebenden Tieren sowie die Erteilung ent-
sprechender Genehmigungen; die Anordnung der Ein-
stellung von Tierversuchen; die Erteilung der Erlaubnis
zur Zucht und Haltung von Wirbeltieren zu Versuchs-
zwecken sowie deren Untersagung; die Überwachung der
Einrichtungen, in denen Tieversuche durchgeführt wer-
den sowie die Aufsicht über Versuchstierzuchten und
Versuchstierhaltungen;

b) die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für das
Schlachten von Tieren ohne Betäubung; die Zulassung
von Ausnahmen für die Betäubung bei Eingriffen an
warmblütigen Tieren;

12. die Tierkörperbeseitigung;

13. die Veterinäraufsicht, soweit in tierseuchenhygienischer und
schlachtrechtlicher Hinsicht Anforderungen an Schlacht-
betriebe zu stellen sind;

14. der Erlaß von Badeverboten in öffentlichen Gewässern aus
hygienischen Gründen;

15. die Anordnung der Gesundheitsüberwachung bei säumigen
Geschlechtskranken und bei dringend Krankheitsverdächti-
gen;

16. die Zivilschutzvorkehrungen im Gesundheitswesen.

§4
Sozialwesen

Zu den Ordnungsaufgaben der für Sozialwesen zuständigen
Senatsverwaltung gehören:

1. die Ordnungsaufgaben nach dem Heimgesetz;

2. a) der Arbeitsschutz einschließlich der Unfallverhütung,
des Frauen- und Jugendarbeitsschutzes, des Mutter-
schutzes, des Gefahrenschutzes bei Heimarbeit, des
Arbeitszeitschutzes, des Ladenschlusses und der Arbeits-
ruhe an Sonn- und Feiertagen, soweit die Zuständigkeit
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Anmerkungen:der obersten Landesbehörde, der höheren Verwaltungs-
behörde oder der Landespolizeibehörde gegeben und
soweit nicht das Bergamt (§ 30 Nr. 2) zuständig ist,

b) die Erteilung der Ermächtigung nach § 30, die Entschei-
dung nach § 32 sowie die behördliche Anerkennung von
Verfahren und Geräten nach Anhang II der Gefahrstoff-
verordnung;

3. die Zulassung von Bauarten sowie allgemeinen Ausnahmen
von technischen Regeln, die Anerkennung und Ermächti-
gung von Sachverständigen und sonstige Ordnungsaufgaben
der obersten Landesbehörde bei überwachungsbedürftigen
Anlagen im Sinne der §§24 ff. der Gewerbeordnung und bei
Anlagen, auf die gewerberechtliche Vorschriften im Rahmen
der Bauordnung für Berlin Anwendung finden; die Wahr-
nehmung der Aufgaben der zuständigen Behörde nach § 3
Abs. 1 des Sicherheitsfilmgesetzes sowie der Aufsichts-
behörde über die Organisation der technischen Überwa-
chung;

4. die Zulassung von Bauarten nach §17Abs. 4 des Sprengstoff-
gesetzes;

5. der Strahlenschutz, soweit es sich um die Anerkennung von
Sachverständigen, die Zulassung von Bauarten und sonstige
Ordnungsaufgaben der obersten Landesbehörde handelt;

6. die staatliche Anerkennung von Lehrgängen zur Vermittlung
der Fachkunde aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorschrif-
ten;

7. die Ordnungsaufgaben nach dem Gentechnikgesetz und den
aufgrund, des Gentechnikgesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen, soweit nicht die für Stadtentwicklung und Umwelt-
schutz zuständige Senatsverwaltung (§ 11 Nr. 8) oder das
Pflanzenschutzamt (§ 29 Nr. 2) zuständig sind.

§5
Inneres

Zu den Ordnungsaufgaben der für Inneres zuständigen Senats-
verwaltung gehören:

1. die Erteilung der Konzession zum Betrieb einer öffentlichen
Spielbank und die Spielbankaufsicht;

2. die Aufgaben der Verbotsbehörde und der Vollzugsbehörde
nach dem Vereinsgesetz, soweit nicht die für Finanzen
zuständige Senatsverwaltung (§ 2) zuständig ist.

§6
Jugend

Zu den Ordnungsaufgaben der für Jugend zuständigen Senats-
verwaltung gehören:

1. die Durchführung des Gesetzes zum Schutze der Jugend in
der Öffentlichkeit;
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Anmerkungen: 2. die Ordnungsaufgaben bei Obdachlosigkeit von alleinstehen-
den minderjährigen Asylbewerbern bis zur Zuweisungsent-
scheidung nach § 22 Abs. 5 des Asylverfahrensgesetzes und
zur Sicherung des Betriebes von Unterkünften für diesen
Personenkreis.

§7
Familie

Zu den Ordnungsaufgaben der für Familie zuständigen Senats-
verwaltung gehören:

die Ordnungsaufgaben nach dem Auswandererschutzgesetz.

§8
Kulturelle Angelegenheiten

Zu den Ordnungsaufgaben der für Kulturelle Angelegenheiten
zuständigen Senatsverwaltung gehören:

1. die Untersagung der unberechtigten Führung von Ehren-
titeln für Künstler;

2. der Kulturgutschutz im Rahmen des Zivilschutzes.

§9
Schulwesen

Zu den Ordnungsaufgaben der für Schulwesen zuständigen
Senatsverwaltung gehören:

die Ordnungsaufgaben nach dem Privatschulgesetz.

§10
Berufsbildung

Zu den Ordnungsaufgaben der für Berufsbildung zuständigen
Senatsverwaltung gehören:

die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 27 Abs. 2 des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes, §24 Abs. 1 und 2 des Berufsbildungsgeset-
zes und § 24 Abs. 1 und 2 der Handwerksordnung.

§11
Stadtentwicklung und Umweltschutz

Zu den Ordnungsaufgaben der für Stadtentwicklung und
Umweltschutz zuständigen Senatsverwaltung gehören:

1. a) die Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Reinhaltung
der Luft unbeschadet der Zuständigkeit der für Gesund-
heitswesen zuständigen Senatsverwaltung (§3 Nr. 6), der
Bezirksämter (§ 18 Nr. 1 Buchstabe a und §19 Nr. 1) und
des Landesamtes für Arbeitsschutz und technische
Sicherheit (§ 24 Nr. 3),

b) die Lärmbekämpfung, soweit nicht die für Gesundheits-
wesen zuständige Senatsverwaltung (§ 3 Nr. 6) oder die
Bezirksämter (§ 18 Nr. 1 Buchstabe a, § 19 Nr. 1 und 2)
zuständig sind oder Rechtsvorschriften die Zuständigkeit
anderer Verwaltungen begründen,
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Anmerkungen:c) die Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz soweit nicht die Bezirksämter (§ 17 Nr. 1
Buchstabe c, § 19 Nr. 1) oder das Landesamt für Arbeits-
schutz und technische Sicherheit (§ 24 Nr. 3) zuständig
sind,

d) die Ordnungsaufgaben nach dem Abfallgesetz, soweit
nicht die für Bau- und Wohnungswesen zuständige
Senatsverwaltung (§ 1 Nr. 2), das Landeseinwohneramt
Berlin (§33 Nr. 10) oder die Bezirksämter (§17 Nr. 8, §19
Nr. 3) zuständig sind,

e) die Reinhaltung des Bodens unbeschadet der Zuständig-
keit der für Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwal-
tung (§ 3 Nr. 6) und der Bezirksämter (§ 19 Nr. 5),

f) die sonstigen Ordnungsaufgaben zur Ermittlung und
Abwehr von schädlichen Umwelteinwirkungen, soweit
nicht die Bezirksämter (§ 19 Nr. 1 bis 5) zuständig sind
oder Rechtsvorschriften die Zuständigkeit anderer Ver-
waltungen begründen;

2. die Ordnungsaufgaben nach dem Wasserhaushaltsgesetz,
dem Abwasserabgabengesetz und nachgeordneten wasser-
rechtlichen Rechtsvorschriften (Gewässeraufsicht) ein-
schließlich der Eisaufsicht bei den Gewässern erster Ord-
nung, den fließenden Gewässern zweiter Ordnung und den
Gewässern der Grunewaldseenkette vom Hubertussee bis
zum Nikolassee; die Ordnungsaufgaben nach dem Wasser-
verbandsgesetz;

3. die Genehmigung, Schließung und Aufhebung öffentlicher
Friedhöfe; die Genehmigung von Erdbestattungen und von
Urnenbeisetzungen außerhalb öffentlicher Friedhöfe;

4. die Ordnungsaufgaben der obersten Behörde für Natur-
schutz und Landschaftspflege einschließlich solcher, die aus
dem Vollzug internationaler Übereinkommen und Rechts-
vereinbarungen über den Natur- und Artenschutz resultie-
ren, soweit nicht die Bezirksämter (§17Nr. 4) zuständig sind;

5. die Ordnungsaufgaben nach den Rechtsvorschriften über
das Jagdwesen, soweit nicht der Polizeipräsident in Berlin
(§ 23 Nr. 11) oder die Berliner Forsten (§ 27 Nr. 2) zuständig
sind;

6. die Ordnungsaufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz Ber-
lin, soweit nicht das Archäologische Landesamt Berlin oder
der Bezirksämter (§ 22 a) zuständig sind.

7. die von den Ländern wahrzunehmenden Ordnungsaufgaben
nach dem Atomgesetz, sofern sie sich auf die Erzeugung,
Bearbeitung, Verarbeitung, Spaltung, Aufarbeitung oder son-
stige Verwendung von Kernbrennstoffen oder von kern-
brennstoffhaltigen Reststoffen oder Abfällen beziehen;

8. die Ordnungsaufgaben nach dem Gentechnikgesetz und den
aufgrund des Gentechnikgesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen, soweit nicht das Pfanzenschutzamt (§ 29 Nr. 2)
zuständig ist,



BlnInfGB – ASOG – OrdZG

50

Anmerkungen: a) bei gentechnischen Anlagen einschließlich der gentech-
nischen Arbeiten, soweit diese gewerblichen Zwecken
dienen oder in einem räumlichen Zusammenhang entwe-
der mit gewerblichen Zwecken dienenden gentechni-
schen Anlagen oder mit nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz genehmigungsbedürftigen Produktionsanla-
gen stehen;

b) beim Inverkehrbringen und bei den Freisetzungen gen-
technisch veränderten Organismen, die in den unter
Buchstabe a genannten Anlagen erzeugt wurden.

§12
Verkehr

Zu den Ordnungsaufgaben der für Verkehr zuständigen Senats-
verwaltung gehören:

1. die Ordnungsaufgaben

a) der obersten Landesbehörde, der höheren Verwaltungs-
behörde sowie der Tilgungsbehörde nach dem Straßen-
verkehrsgesetz;

b) der obersten Landesbehörde, der Anerkennungsbehörde,
der den Auftrag zur Errichtung einer Technischen Prüf-
stelle erteilenden Behörde, der Aufsichtsbehörde sowie
der Behörde für Ausnahmeregelungen nach dem Kraft-
fahrsachverständigengesetz,

c) der obersten Landesbehörde (Erlaubnisbehörde) nach
dem Fahrlehrergesetz,

d) der obersten Landesverkehrsbehörde, der obersten
Landesbehörde, der höheren Verwaltungsbehörde, der
Behörde, der Genehmigungsbehörde – ausgenommen
die der Genehmigungsbehörde für Taxen und Mietwagen
– sowie der Technischen Aufsichtsbehörde nach dem Per-
sonenbeförderungsgesetz,

e) der obersten Landesverkehrsbehörde, der höheren
Landesverkehrsbehörde (Genehmigungsbehörde) sowie
der unteren Verkehrsbehörde (Erlaubnisbehörde) nach
dem Güterkraftverkehrsgesetz,

f) der obersten Landesbehörde sowie der zuständigen
Behörde nach dem Gesetz über die Beförderung gefährli-
cher Güter sowie dem Gesetz zu dem Europäischen
Übereinkommen über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße,

g) der zuständigen Behörde nach dem Übereinkommen
über internationale Beförderungen leicht verderblicher
Lebensmittel und über die besonderen Beförderungsmit-
tel, die für diese Beförderung zu verwenden sind, soweit
nicht die für Gesundheitswesen zuständige Senatsverwal-
tung (§ 3 Nr. 9) zuständig ist,

h) der Behörde nach dem Gesetz zu dem Übereinkommen
über sichere Container;
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Anmerkungen:2. die Ordnungsaufgaben der obersten Landesbehörde, der
Verkehrsbehörde, der Aufsichtsbehörde, der Behörde nach
dem Allgemeinen Eisenbahngesetz, der Genehmigungs-
behörde und der Aufsichtsbehörde nach dem Gesetz über
Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen, der Anordnungs-
behörde nach dem Gesetz über Kreuzungen von Eisenbah-
nen und Straßen sowie die sonstigen Ordnungsaufgaben in
Angelegenheiten des Eisenbahnverkehrs;

3. die Luftaufsicht sowie die sonstigen Ordnungsaufgaben der
Landesbehörde in Angelegenheiten des Luftverkehrs;

4. die Schiffahrts- und Hafenaufsicht im Bereich der Landes-
wasserstraßen;

5. die Ordnungsaufgaben

a) der obersten Landesverkehrsbehörde nach dem Gesetz
zur Sicherstellung des Verkehrs,

b) der obersten Landesverkehrsbehörde nach dem Bundes-
leistungsgesetz.

§13
Wirtschaft

Zu den Ordnungsaufgaben der für Wirtschaft zuständigen
Senatsverwaltung gehören:

1. die Ordnungsaufgaben der obersten Landesbehörde zur
Durchführung des EWG-Milchrechts, des Milch- und Mar-
garinegesetzes und des Futtermittelgesetzes, soweit nicht
die für Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung
(§3 Nr. 8) zuständig ist;

2. die Ordnungsaufgaben der obersten Landesbehörde zur
Durchführung des Vieh- und Fleischgesetzes und des Geset-
zes über die Neuorganisation der Marktordnungsstellen;

3. die Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Großmärk-
ten; die Untersagung der Teilnahme von Ausstellern und
Anbietern an diesen Veranstaltungen;

4. die Zulassung von Totalisatorunternehmen sowie Buch-
machern und Buchmachergehilfen für Pferderennen;

5. die Vereidigung und öffentliche Bestellung von Versteige-
rern;

6. die Erteilung von Genehmigungen zur Einfuhr und Ausfuhr
radioaktiver Stoffe nach dem Außenwirtschaftsgesetz;

7. die Ordnungsaufgaben nach dem Ernährungssicherstellungs-
gesetz, dem Ernährungsvorsorgegesetz und dem Wirt-
schaftssicherstellungsgesetz sowie den hierzu erlassenen
Rechtsverordnungen;

8. die Zulassung von Ausnahmen im Einzelfall nach §56 Abs. 2
Satz 3 der Gewerbeordnung;
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Anmerkungen: 9. die allgemeine Verlängerung, Verkürzung oder Aufhebung
der Sperrzeit für öffentliche Vergnügungsstätten und
Schank- und Speisewirtschaften;

10. die Ordnungsaufgaben der Kartellbehörde, soweit sie der
obersten Landesbehörde zugewiesen sind;

11. die Ordnungsaufgaben auf den Gebieten der Preisbildung,
der Preisüberwachung und der Überwachung der Preisaus-
zeichnung, soweit nicht der Polizeipräsident in Berlin (§ 23
Nr. 9) oder die Bezirksämter (§22 Nr. 2 Buchstabe n) zustän-
dig sind.

§14
Technologie

Zu den Ordnungsaufgaben der für Technologie zuständigen
Senatsverwaltung gehören:

die Ordnungsaufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz.

§15
Wissenschaft und Forschung

Zu den Ordnungsaufgaben der für Wissenschaft und For-
schung zuständigen Senatsverwaltung gehören:

1. die Genehmigung zur Führung ausländischer akademischer
Grade und ausländischer Professorentitel;

2. die Untersagung der unberechtigten Führung in- und auslän-
discher akademischer Grade und Würden sowie der Bezeich-
nung „Professor“ und des Ehrentitels „Professor e. h.“;

3. die Untersagung des Betriebs einer privaten Hochschule.

§16
Arbeit

Zu den Ordnungsaufgaben der für Arbeit zuständigen Senats-
verwaltung gehört:

der Heimarbeiterschutz, soweit die Zuständigkeit der obersten
Landesbehörde gegeben und nicht die für Sozialwesen zustän-
dige Senatsverwaltung (§ 4 Nr. 2 Buchstabe a) zuständig ist.

Zwe i t e r Ab s ch n i t t

Ordnungsaufgaben der Bezirksämter

§17
Bau- und Wohnungswesen

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet des Bau- und Wohnungswesens:

1. die Bauaufsicht und die Feuersicherheitsaufsicht, soweit
nicht die für Bau- und Wohnungswesen zuständige Senats-
verwaltung (§ 1 Nr. 1) zuständig ist, einschließlich
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Anmerkungen:a) der Bauaufsicht hinsichtlich der Wasserversorgung und
Entwässerung von Grundstücken,

b) der Bauaufsicht bei elektrischen und Aufzugsanlagen,

c) der Ordnungsaufgaben für nicht genehmigungsbedürftige
Feuerungsanlagen im Sinne der §§ 22 ff. des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, sofern sie nicht Teile von
überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne der §§24 ff.
der Gewerbeordnung sind,

d) der Brandsicherheitsschau und der Betriebsüberwa-
chung,

e) der Genehmigung von ortsfesten Behältern für brenn-
bare, wassergefährdende oder sonstige schädliche Flüs-
sigkeiten, der Erlaubnis von Anlagen für brennbare Flüs-
sigkeiten aufgrund der Verordnung über brennbare Flüs-
sigkeiten – VbF – sowie der Ordnungsaufgaben aufgrund
der Lagerverordnung –VLwF –, soweit nicht das Bergamt
(§ 30 Nr. 2) zuständig ist,

f) der Schutzmaßnahmen bei Ausführung der nach der Bau-
ordnung genehmigungspflichtigen Bauten in bautechni-
scher Hinsicht,

g) des Schutzes gegen Verunstaltung,

h) der Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister,

i) der Zulassung von Ausnahmen von Bauverboten nach
dem Fluglärmgesetz,

k) der Ordnungsaufgaben auf Grund des Energieeinspa-
rungsgesetzes,

l) der Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz;

2. die Straßenaufsicht als Ordnungsaufgabe nach dem Berliner
Straßengesetz;

3. die Wohnungsaufsicht einschließlich der Aufsicht über
Gemeinschaftsunterkünfte, die Arbeitgeber den bei ihnen
beschäftigten Arbeitnehmern selbst oder aufgrund eines
Rechtsverhältnisses mit einem Dritten durch diesen zum
Gebrauch überlassen, soweit sie nicht als Nebenanlage einer
Arbeitsstätte oder als Baustellenunterkunft anzusehen sind;

4. die Ordnungsaufgaben der unteren Behörde für Naturschutz
und Landschaftspflege und die Ordnungsaufgaben, die nach
der Naturschutzverordnungder Ortspolizeibehörde zugewie-
sen sind, sowie Kontroll- und Überwachungsaufgaben, die
aus dem Vollzug internationaler Übereinkommen und
Rechtsvereinbarungen über den Natur- und Artenschutz
resultieren;

5. die Numerierung der Grundstücke;

6. die Eisaufsicht bei Gewässern zweiter Ordnung, soweit nicht
die für Stadtentwicklung und Umweltschutz zuständige
Senatsverwaltung (§ 11 Nr. 2) zuständig ist;



BlnInfGB – ASOG – OrdZG

54

Anmerkungen: 7. die Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Schutzbauten;

8. die Beseitigung unzulässig gelagerter oder abgelagerter
Abfälle auf öffentlichen Straßen und Privatstraßen des
öffentlichen Verkehrs;

9. die Ordnungsaufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz,
dem Gesetz zur Beseitigung der Zweckentfremdung von
Wohnraum und nach der Verordnung über das Verbot der
Zweckentfremdung von Wohnraum sowie dem Gesetz über
die Gewährleistung von Belegungsrechten im kommunalen
und genossenschaftlichen Wohnungswesen.

§18
Gesundheitswesen

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet des Gesundheitswesens:

1. a) die gesundheitsaufsichtlichen Aufgaben zur Durchfüh-
rung des Gesundheitsschutzes nach dem Bundes-Seu-
chengesetz, den Internationalen Gesundheitsvorschrif-
ten, den EWG-Verordnungen und Richtlinien in den
Bereichen Luft, Wasser, Boden, Geräusche, Erschütte-
rungen, Licht, Strahlen, Chemikalien und andere Stoffe,
soweit nicht der für Gesundheitswesen zuständigen
Senatsverwaltung vorbehalten (§ 3 Nr. 6),

b) die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, soweit
nicht die für Gesundheitswesen zuständige Senatsver-
waltung (§ 3 Nr. 15) zuständig ist,

c) die Einleitung von Maßnahmen zur Unterbringung von
psychisch Kranken und Süchtigen;

2. die Aufsicht über den Verkehr mit Lebensmitteln, Tabak-
erzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfs-
gegenständen; die Überwachung der Einhaltung der vorge-
schriebenen fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen
Anforderungen in den Betrieben sowie der Vorschriften über
die Beförderung von Fleisch und Geflügelfleisch, soweit
nicht der für Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwal-
tung vorbehalten (§ 3 Nr. 8 Buchstabe d); die gesundheits-
und veterinäraufsichtlichen Aufgaben der Ortspolizeibe-
hörde zur Durchführung des Milch- und Margarinegesetzes;

3. die Überwachung der Einhaltung der Handelsklassenverord-
nungen;

4. die Durchführung der Schädlingsbekämpfungen und die
Überwachung der Anwendung von Schädlingsbekämpfungs-
mitteln;

5. die Veterinäraufsicht, die Überwachung der Tierkörperbesei-
tigung und der Tierschutz, soweit nicht der für Gesundheits-
wesen zuständigen Senatsverwaltung vorbehalten (§ 3 Nr. 8
Buchstabe f, Nr. 11, 12 und 13);
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Anmerkungen:6. die Besichtigung von Krankenhäusern, die Anordnung zur
Beseitigung von Mängeln in diesen Einrichtungen, soweit
nicht Betriebs- oder Teilbetriebseinstellungen, bauliche Ver-
änderungen, Nutzungsänderungen von Räumen oder Bet-
tensperren erforderlich werden;

7. die Ordnungsaufgaben in Angelegenheiten des Leichen- und
Bestattungswesens, soweit nicht die für Stadtentwicklung
und Umweltschutz zuständige Senatsverwaltung (§11 Nr. 3)
oder das Landeseinwohneramt Berlin (§ 33 Nr. 5) zuständig
sind;

8. die Ordnungsaufgaben bei Überlastung der Einrichtungen
des Gesundheitswesens durch Schadensereignisse;

9. die Erlaubnis zum Arbeiten und zum Verkehr mit Krank-
heitserregern sowie Tierseuchenerregern, die Untersagung
des Arbeitens mit Krankheitserregern sowie Tierseuchen-
erregern und ihrer Aufbewahrung.

§19
Umweltschutz

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet des Umweltschutzes:

1. die Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen mit Aus-
nahme von Veranstaltungsstätten und Sportanlagen für
öffentliche Vergnügungs- oder Sportveranstaltungen von
überbezirklicher Bedeutung, Baustellen, Baulagerplätzen
und Baumaschinen, soweit nicht das Landesamt für Arbeits-
schutz und technische Sicherheit (§ 24 Nr. 3) zuständig ist
und soweit nicht den Bezirksämtern bereits nach § 17 Nr. 1
Buchstabe c übertragen;

2. die Bekämpfung verhaltensbedingten Lärms, soweit der
Lärm nicht von öffentlichen Vergnügungs- oder Sportveran-
staltungen von überbezirklicher Bedeutung ausgeht oder auf
Baustellen oder Baulagerplätzen oder im Zusammenhang
mit der Verwendung von Baumaschinen erzeugt wird;

3. die Ordnungsaufgaben nach § 4 Abs. 1 des Abfallgesetzes,
mit Ausnahme von Maßnahmen gegen Betreiber von zulas-
sungspflichtigen Anlagen nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz oder dem Abfallgesetz, und die Ordnungsaufga-
ben nach der Verordnung über die Beseitigung von Abfällen
außerhalb von Beseitigungsanlagen;

4. die sonstigen Ordnungsaufgaben zur Ermittlung und
Abwehr von schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen
von Erstermittlungen zur Feststellung des Verursachers bei
unbekannten Quellen, soweit nicht Rechtsvorschriften die
Zuständigkeiten anderer Verwaltungen begründen;

5. die mit Untersuchungen der Bodenschichten bis zum
Grundwasser auf ihren Schadstoffgehalt einschließlich einer
ersten Bewertung verbundenen Ordnungsaufgaben.
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Anmerkungen: §20
Sozialwesen

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet des Sozialwesens:

1. die Ordnungsaufgaben bei Obdachlosigkeit, soweit nicht das
Landesamt für Zentrale Soziale Aufgaben – Landesversor-
gungsamt – (§32) oder die für Jugend zuständige Senatsver-
waltung (§ 6 Nr. 2) zuständig ist;

2. die Durchführung von Unfalluntersuchungen nach den
§§1559 ff. der Reichsversicherungsordnung, soweit nicht das
Bergamt (§ 30 Nr. 2) zuständig ist;

3. die Ordnungsaufgaben, die durch Wegfall des notwendigen
Lebensunterhalts infolge von Schadensereignissen entste-
hen.

§21
Volksbildung

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet der Volksbildung:

die Maßnahmen zur Sicherung des Schulbesuchs und zur Verhü-
tung und Beseitigung von außen kommender Störungen des
Schulbetriebs.

§22
Wirtschaft

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet der Wirtschaft:

1. die Feldaufsicht;

2. die Ordnungsaufgaben in Gewerbeangelegenheiten, soweit
nicht die Zuständigkeit einer anderen Behörde begründet ist,
insbesondere

a) die Entgegennahme von Anzeigen über den Beginn, die
Aufgabe und die Veränderung von Gewerbebetrieben
und gewerblichen Tätigkeiten, soweit nicht der Polizei-
präsident in Berlin (§ 23 Nr. 8) zuständig ist,

b) die Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, die Unter-
sagung von Gewerbebetrieben und gewerblichen Tätig-
keiten mit Ausnahme der in § 3 Nr. 1, 3 und 4, § 4 Nr. 1,
§7, §12 Nr. 1 und 2, §13 Nr. 3 und 4, §23 Nr. 3 und 7 und
§ 33 Nr. 11 dieser Verordnung bezeichneten Aufgaben,

c) die Erteilung der Erlaubnis für gewerbsmäßig veranstal-
tete Schaustellungen von Personen mit nicht überwie-
gend künstlerischem, sportlichem, akrobatischem oder
ähnlichem Charakter sowie die Hergabe von Räumen für
derartige Veranstaltungen,

d) die Erteilung der Erlaubnis zur Aufstellung von Spielge-
räten und zur Veranstaltung anderer Spiele mit Gewinn-
möglichkeit – ausgenommen Glücksspiele und Aus-
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Anmerkungen:spielungen, die nicht Bestandteile von Volksbelustigungs-
veranstaltungen sind, und Lotterien – sowie zum Betrieb
von Spielhallen, Spielkasinos und ähnlichen ausschließ-
lich oder überwiegend dem Spielbetrieb dienenden
Unternehmen mit Ausnahme von Spielbanken,

e) die Ordnungsaufgaben nach dem Gaststättengesetz und
der Verordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes,
soweit nicht die für Wirtschaft zuständige Senatsverwal-
tung (§ 13 Nr. 9) oder der Polizeipräsident in Berlin (§ 23
Nr. 8) zuständig sind; die ortspolizeilichen Aufgaben zur
Durchführung des Milch- und Margarinegesetzes, soweit
nicht den Bezirksämtern bereits nach § 18 Nr. 2 übertra-
gen,

f) die Ausstellung von Gewerbelegitimationspapieren aller
Art,

g) die Festsetzung von Wochenmärkten, Spezialmärkten,
Jahrmärkten und Volksfesten; die Untersagung der Teil-
nahme von Anbietern an diesen Veranstaltungen; die
Aufsicht auf den Wochenmärkten,

h) die Verlängerung der Fristen zur Verwertung von Pfän-
dern und zur Abführung von Überschüssen aus Pfandver-
wertungen sowie die Entgegennahme der Überschüsse,

i) die Ordnungsaufgaben nach dem Ingenieurgesetz und die
Untersagung der unberechtigten Führung der gesetzlich
geschützten Berufsbezeichnung Ingenieur,

k) die Zulassung von Ausnahmen von dem Erfordernis der
Reisegewerbekarte für besondere Verkaufsveranstaltun-
gen,

l) die Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft aus dem
Gewerbezentralregister über juristische Personen und
Personenvereinigungen,

m) die Ausführung des Blindenwarenvertriebsgesetzes,

n) die Überwachung der Einhaltung von Preisauszeich-
nungsvorschriften bei Lebensmitteln, Tabakerzeugnis-
sen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegen-
ständen;

3. die Erteilung von Fischereischeinen.

§22 a
Denkmalschutz

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet des Denkmalschutzes:

die Ordnungsaufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz Berlin in
den Bezirken Berlins, in denen das Denkmalschutzgesetz Berlin
bis zum 2. Oktober 1990 nicht galt. Dies gilt nicht, soweit ein Ver-
fassungsorgan des Bundes zur Wahrnehmung seiner Aufgaben
ein Denkmal nutzt oder die Umgebungeines Denkmals verändert
oder im geschützten Baubereich ein Vorhaben ausführt.
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Anmerkungen: D r i t t e r Ab s ch n i t t

Ordnungsaufgaben der Sonderbehörden

§23
Polizeipräsident in Berlin

Zu den Ordnungsaufgaben des Polizeipräsidenten in Berlin
gehören:

Aus dem Bereich Sozialwesen:

1. die Ordnungsaufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, soweit
sie betreffen

a) den nichtgewerblichen Umgang und nichtgewerblichen
Verkehr mit pyrotechnischen Gegenständen, mit Aus-
nahme der Erteilung von Erlaubnissen nach § 27 des
Sprengstoffgesetzes,

b) die gewerbliche Verwendung pyrotechnischer Gegen-
stände außerhalb ständiger Betriebsstätten mit Aus-
nahme der Aufgaben nach § 23 Abs. 4 und 5 der Ersten
Verordnung zum Sprengstoffgesetz und die gewerbliche
Überlassung pyrotechnischer Gegenstände an andere
zum nichtgewerblichen Umgang.

Aus dem Bereich Gesundheit:

2. die Entnahme von Proben von Lebensmitteln, Tabakerzeug-
nissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegen-
ständen.

Aus dem Bereich Inneres:

3. die Ordnungsaufgaben in Angelegenheiten des Waffen-
rechts;

4. die Versammlungsaufsicht; die Aufgaben der Verwaltungs-
behörde nach den §§ 61 bis 63 und 71 des Bürgerlichen
Gesetzbuches und der Anmeldebehörde nach der Verord-
nung zur Durchführung des Vereinsgesetzes;

5. die presserechtlichen Ordnungsaufgaben;

6. die Ermittlung, Bergung und Beseitigung von abgelagerten
chemischen Kampfmitteln sowie die Beseitigung von nicht-
chemischen Kampfmitteln.

Aus dem Bereich Verkehr:

7. a) die Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde,

b) die Erteilung von Beförderungserlaubnissen nach §7 der
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (GGVS),

c) Verkehrsbeschränkungen nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz sowie dem Energiesicherungsgesetz.
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Anmerkungen:Aus dem Bereich der Wirtschaft:

8. die Überwachung von Gewerbebetrieben und gewerblichen
Tätigkeiten, soweit sie nicht dem Landesamt für Arbeits-
schutz und technische Sicherheit (§ 24) oder dem Bergamt
(§30 Nr. 1) obliegt;

9. die Überwachung der Einhaltung von Preisauszeichnungs-
vorschriften, soweit nicht die Bezirksämter (§22 Nr. 2 Buch-
stabe n) zuständig sind;

10. die Entgegennahme von Anzeigen über Schußwaffen-
gebrauch im Bewachungsgewerbe.

Aus dem Bereich Stadtentwicklung und Umweltschutz:

11. die Erteilung von Jagdscheinen und das Verbot der Jagd
wegen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
oder wegen Gefährdung von Menschen.

§24
Landesamt für Arbeitsschutz und technische Sicherheit

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Arbeitsschutz
und technische Sicherheit gehören:

1. a) der Arbeitsschutz einschließlich der Unfallverhütung,
des Frauen- und Jugendarbeitsschutzes, des Mutter-
schutzes, des Heimarbeiterschutzes, des Arbeitszeit-
schutzes, des Ladenschlusses und der Arbeitsruhe an
Sonn- und Feiertagen, soweit nicht die Bau- und Woh-
nungsaufsichtsbehörden (§ 1 Nr. 1 und § 17 Nr. 1 und 3),
die für Sozialwesen (§ 4 Nr. 2) oder für Arbeit (§ 16)
zuständige Senatsverwaltung oder das Bergamt (§ 30)
Nr. 2) zuständig sind,

b) die Zulassung von Ausnahmen vom Verbot der Beschäfti-
gung von Arbeiterinnen zur Nachtzeit nach § 20 Abs. 1
der Arbeitszeitordnung,

c) die Zulässigkeitserklärung von Kündigungen während
des Erziehungsurlaubs;

2. die Ordnungsaufgaben bei überwachungsbedürftigen Anla-
gen im Sinne der §§24 ff. der Gewerbeordnung, bei Anlagen
im Sinne des § 35 Abs. 2 der Druckbehälterverordnung, bei
Anlagen, auf die gewerberechtliche Vorschriften im Rahmen
der Bauordnung für Berlin Anwendung finden, und bei der
Verwendung von Zellhorn und Sicherheitsfilmen, soweit sie
nicht den Bauaufsichtsbehörden (§1Nr. 1 und §17Nr. 1), der
für Sozialwesen zuständigen Senatsverwaltung (§ 4 Nr. 3)
oder dem Bergamt (§ 30 Nr. 2) zustehen;

3. die Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz

a) bei Anlagen im Sinne der §§4 ff. oder der §§22 ff. des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes, sofern sie Teile von über-
wachungsbedürftigen Anlagen sind und soweit nicht das
Bergamt (§ 30 Nr. 2) zuständig ist,



BlnInfGB – ASOG – OrdZG

60

Anmerkungen: b) bei Anlagen im Sinne der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen, sofern sie auf einem Kraft-
werksgelände betrieben werden;

4. die Ordnungsaufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, soweit
nicht die für Sozialwesen zuständige Senatsverwaltung (§4
Nr. 4), der Polizeipräsident in Berlin (§23 Nr. 1) oder das
Bergamt (§30 Nr. 2) zuständig sind;

5. der Strahlenschutz, soweit nicht der für Sozialwesen (§4
Nr. 5) oder für Stadtentwicklung und Umweltschutz (§11
Nr. 1 Buchstabe f und Nr. 7) zuständigen Senatsverwaltung
vorbehalten;

6. die Ordnungsaufgaben nach

a) dem Chemikaliengesetz bei Herstellern, ausgenommen
Anordnungen aufgrund von §23 Abs. 2 des Chemikalien-
gesetzes,

b) dem Gesetz über technische Arbeitsmittel,

c) der Gefahrstoffverordnung, soweit nicht die für Gesund-
heitswesen (§3 Nr. 5 Buchstaben c, e, f) oder für Sozial-
wesen (§4 Nr. 2 Buchstabe b) zuständige Senatsverwal-
tung, die Bezirksämter (§18 Nr. 2) oder das Bergamt (§30
Nr. 2) zuständig sind,

d) den aufgrund des Chemikaliengesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen, sofern sie das Verwenden und
Inverkehrbringen von Gefahrstoffen und Erzeugnissen
betreffen, soweit nicht der für Gesundheitswesen zustän-
digen Senatsverwaltung (§3 Nr. 5 Buchstabe c) vorbehal-
ten;

7. die Durchführung der Sozialvorschriften der EG im Straßen-
verkehr und des Europäischen Übereinkommens über die
Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten
Fahrpersonals (AETR).

§25
Berliner Feuerwehr

Zu den Ordnungsaufgaben der Berliner Feuerwehr gehören:

1. die Abwehr von Gefahren, die durch Brände, Explosionen,
Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse ent-
stehen;

2. der Notfallrettungsdienst;

3. die Mitwirkung bei der Brandsicherheitsschau;

4. die Gestellung von Brandsicherheitswachen;

5. der Katastrophen-Hilfsdienst.

§26
Landesamt für Meß- und Eichwesen

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Meß- und
Eichwesen gehören:
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Anmerkungen:1. die Ordnungsaufgaben nach dem Gesetz über Einheiten im
Meßwesen;

2. die Ordnungsaufgaben nach dem Eichgesetz.

§27
Berliner Forsten

Zu den Ordnungsaufgaben der Berliner Forsten gehören:

1. der Forstschutz;

2. der Jagdschutz.

§28
Fischereiamt

Zu den Ordnungsaufgaben des Fischereiamtes gehören:

die Ordnungsaufgaben nach dem Fischereigesetz (Fischereiauf-
sicht).

§29
Pflanzenschutzamt

Zu den Ordnungsaufgaben des Pflanzenschutzamtes gehören:

1. die Ordnungsaufgaben nach dem Pflanzenschutzgesetz;

2. die von den Ländern wahrzunehmenden Ordnungsaufgaben
bei Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen nach dem
Gentechnikgesetz und den aufgrund des Gentechnikgesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen.

§30
Bergamt

Zu den Ordnungsaufgaben des Bergamtes gehören:

1. die Bergaufsicht;

2. die Ordnungsaufgaben nach §4 Nr. 2 Buchstabe a, §17 Nr. 1
Buchstabe e, §20 Nr. 2, §24 Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 2, Nr. 3
Buchstabe a, Nr. 4 und Nr. 6 Buchstabe c in den der Bergauf-
sicht unterstehenden Betrieben.

§31
Oberbergamt

Zu den Ordnungsaufgaben des Oberbergamtes gehören:

die Ordnungsaufgaben der zuständigen Behörde nach der Mark-
scheider-Bergverordnung.

§32
Landesamt für Zentrale Soziale Aufgaben

– Landesversorgungsamt –

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Zentrale
Soziale Aufgaben – Landesversorgungsamt – gehören:
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Anmerkungen: die Ordnungsaufgaben bei Obdachlosigkeit von Asylbewerbern
und zur Sicherung des Betriebs von Unterkünften für Asylbewer-
ber, soweit nicht die für Jugend zuständige Senatsverwaltung (§6
Nr. 2) zuständig ist.

§33
Landeseinwohneramt Berlin

Zu den Ordnungsaufgaben des Landeseinwohneramtes Berlin
gehören:

Aus dem Bereich Gesundheitswesen:

1. der Hunde- und Katzenfang.

Aus dem Bereich Inneres:

2. die Aufgaben der Meldebehörde;

3. die Ausstellung von Pässen und Personalausweisen;

4. die Ordnungsaufgaben in Angelegenheiten des Aufenthalts-
rechts der Ausländer;

5. die Erteilung des Bestattungsscheins, die Erlaubnis zur
Feuerbestattung und die Ausstellung des Leichenpasses;

6. Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen, soweit nicht die
Bezirksämter (§22 Nr. 2 Buchstabe d) zuständig sind;

7. der Schutz der Sonn- und Feiertage und die Erteilung von
Ausnahmen von den zum Schutz der Sonn- und Feiertage
erlassenen Verbote, soweit nicht die Zuständigkeit der für
Sozialwesen zuständigen Senatsverwaltung (§4 Nr. 2) oder
des Landesamtes für Arbeitsschutz und technische Sicher-
heit (§24 Nr. 1) gegeben ist;

8. die Behandlung von Fundsachen einschließlich der Funde in
privaten Verkehrsunternehmen;

9. die Untersagung der unberechtigten Führung eines Namens
oder einer gesetzlich geschützten Berufsbezeichnung, soweit
nicht die für Gesundheitswesen (§3 Nr. 2), für kulturelle
Angelegenheiten (§8 Nr. 1) oder für Wissenschaft und For-
schung (§15 Nr. 2) zuständige Senatsverwaltung oder die
Bezirksämter (§22 Nr. 2 Buchstabe i) zuständig sind.

Aus dem Bereich Stadtentwicklung und Umweltschutz:

10. die ordnungsgemäße Straßenreinigung, die Wahrnehmung
der Aufgaben nach §11 des Stadtreinigungsgesetzes sowie
die Fahrzeugbeseitigung.

Aus dem Bereich Verkehr:

11. a) die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde nach der
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, der Verordnung
über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr und der
sperrenden Behörde nach §15 Fahrzeugregisterverord-
nung, der Genehmigungsbehörde für Taxen und Miet-
wagen nach dem Personenbeförderungsgesetz,
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Anmerkungen:b) die Erteilung von Bescheinigungen nach Anhang B 3 der
Anlage B zum Europäischen Übereinkommen über die
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße und für die Eintragung des Vermerks nach §6
Abs. 2 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (GGVS) in den Fahrzeugschein,

c) die Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Überein-
kommen über internationale Beförderungen leicht ver-
derblicher Lebensmittel und über die besonderen Beför-
derungsmittel, die für diese Beförderungen zu verwenden
sind,

d) die Zulassung sowie die Kontrolle der Container nach
dem Gesetz zu dem Übereinkommen über sichere Con-
tainer;

12. die Registrierung von Sportbooten;

Aus dem Bereich Wirtschaft:

13. die Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft aus dem
Gewerbezentralregister über natürliche Personen.

V i e r t e r Ab s ch n i t t

Schlußbestimmungen

§34
Sonstige Ordnungsaufgaben

Für die Erledigung der in §§1 bis 33 nicht genannten Ordnungs-
aufgaben sind zuständig:

1. die fachlich zuständige Senatsverwaltung, soweit die Auf-
gaben in Rechtsvorschriften des Reichs, des Bundes oder
Landes der obersten Reichs- oder Landesbehörde, der ober-
sten Landesbaubehörde, dem Regierungspräsidenten, der
Landespolizeibehörde, der höheren Baupolizeibehörde, der
Polizeiaufsichtsbehörde, der höheren Verwaltungsbehörde
oder an Stelle einer dieser Behörden dem Polizeipräsidenten
in Berlin zugewiesen sind;

2. die Bezirksämter, soweit die Aufgaben in Rechtsvorschriften
des Reichs, des Bundes oder Landes der unteren Ver-
waltungsbehörde, der Kreis- oder Ortspolizeibehörde über-
tragen sind, und in allen übrigen Fällen.

§35
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Mit dem
Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung über die
Zuständigkeit der Ordnungsbehörden vom 28. Juni1988 (GVBl.
S. 1146), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. Dezember
1990 (GVBl. 1991 S. 1), außer Kraft.
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Anmerkungen:
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3. Gesetz zu dem Abkommen über die erweiterte
Zuständigkeit der Polizei der Länder

bei der Strafverfolgung

Anmerkungen:Gesetz zu dem Abkommen über die erweiterte
Zuständigkeit der Polizei der Länder

bei der Strafverfolgung

Vom 17. Juni 1992 (GVBl. 1992, S. 195)

Artikel I

(1) Dem Abkommen über die erweiterte Zuständigkeit der
Polizei der Länder bei der Strafverfolgung vom 8. November 1991
wird zugestimmt.

(2) Das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht.

Artikel II

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

A n l a ge
Abkommen

über die erweiterte Zuständigkeit der Polizei
der Länder bei der Strafverfolgung

Zwischen

dem Land Baden-Württemberg,
dem Freistaat Bayern,
dem Land Berlin,
dem Land Brandenburg,
der Freien Hansestadt Bremen,
der Freien und Hansestadt Hamburg,
dem Land Hessen,
dem Land Mecklenburg-Vorpommern,
dem Land Niedersachsen,
dem Land Nordrhein-Westfalen,
dem Land Rheinland-Pfalz,
dem Saarland,
dem Freistaat Sachsen,
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dem Land Sachsen-Anhalt,
dem Land Schleswig-Holstein
und dem Land Thüringen

wird im Interesse einer verbesserten Verbrechensbekämpfung
vorbehaltlich der Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaf-
ten der Länder, soweit diese durch die Verfassung vorgeschrieben
ist, folgendes Abkommen über die erweiterte Zuständigkeit der
Polizei der Länder bei der Strafverfolgung geschlossen:

Artikel 1

(1) Bei der Verfolgung von Straftaten sind die Polizeivollzugs-
beamten jedes vertragsschließenden Landes berechtigt, Amts-
handlungen auch in den anderen Ländern vorzunehmen, wenn
einheitliche Ermittlungen insbesondere wegen der räumlichen
Ausdehnung der Tat oder der in der Person des Täters oder in der
Tatausführung liegenden Umstände notwendig erscheinen.

(2) Amtshandlungen sollen außer bei Gefahr im Verzuge nur
im Benehmen mit der zuständigen Polizeidienststelle vorgenom-
men werden; ist das nicht möglich, so ist die zuständige Polizei-
dienststelle unverzüglich zu benachrichtigen.

Artikel 2

Die Polizeivollzugsbeamten, die in einem anderen Land Amts-
handlungen vornehmen, haben die gleichen Befugnisse wie die
Polizeivollzugsbeamten dieses Landes.

Artikel 3

(1) Die Kosten für Amtshandlungen in einem anderen Land
trägt jedes Land selbst.

(2) Die Rechte und Pflichten in dienstrechtlicher und wirt-
schaftlicher Hinsicht bestimmen sich für die Polizeivollzugsbe-
amten, die in einem anderen Land tätig werden, nach den Geset-
zen und den sonstigen Bestimmungen ihres eigenen Landes.

(3) Solange Polizeibedienstete aus den Ländern Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thürin-
gen sowie aus dem Teil des Landes Berlin, in dem bis zum
3. Oktober 1990 das Grundgesetz nicht galt, Aufgaben der Straf-
verfolgung wahrnehmen, ohne zu Polizeivollzugsbeamten
ernannt worden zu sein, gelten die Regelungen dieses Abkom-
mens auch für sie.

Artikel 4

(1) Das Abkommen gilt für die Dauer von 5 Jahren von Inkraft-
treten an und verlängert sich auf unbestimmte Zeit, wenn es nicht
mit einer Frist von einem Jahr zum Ende eines Jahres gekündigt
wird. Die Kündigung ist allen anderen Beteiligten gegenüber
schriftlich zu erklären. Die Kündigung durch ein Land läßt die
Gültigkeit des Abkommens zwischen den anderen Ländern unbe-
rührt.
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(2) Das Abkommen tritt am 1. Januar 1992 in Kraft. Es ist von
den beteiligten Ländern zu bestätigen. Sind bis zum Ablauf des
31. Dezember 1991 dem Innenministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen nicht alle von den beteiligten Ländern ausgefer-
tigten Bestätigungsurkunden zugegangen, so tritt dieses Abkom-
men unter den beteiligten Ländern in Kraft, deren Urkunden
bereits zugegangen sind.

(3) Für jedes beteiligte Land, dessen Bestätigungsurkunde zu
dem nach Absatz 2 maßgeblichen Zeitpunkt dem Innenministe-
rium des Landes Nordrhein-Westfalen nicht zugegangen ist, wird
der Beitritt zu diesem Abkommen mit Zugang dieser Urkunde
wirksam.

(4) Das Abkommen über die erweiterte Zuständigkeit der Poli-
zei der Bundesländer bei der Strafverfolgung vom 6. November
1969 tritt außer Kraft, wenn sämtliche Bestätigungsurkunden dem
Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen zugegangen
sind.
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4. Verordnung über Prüffristen
bei polizeilicher Datenspeicherung

Anmerkungen:Verordnung über Prüffristen
bei polizeilicher Datenspeicherung

(– Prüffristenverordnung –)

Vom 22. Februar 1993 (GVBl. 1993, S. 103)

Auf Grund des §48 Abs. 4 des Allgemeinen Sicherheits- und
Ordnungsgesetzes vom 14. April1992 (GVBl. S. 119) wird ver-
ordnet:

§1

(1) Die Fristen, nach denen personenbezogene Daten, die in
Dateien oder personenbezogen geführten Akten gespeichert sind,
regelmäßig daraufhin zu überprüfen sind, ob eine weitere Spei-
cherung erforderlich ist (Prüffristen), betragen bei Daten Tatver-
dächtiger

1. bei Kindern zwei Jahre,

2. bei Jugendlichen fünf Jahre,

3. bei Personen über 70 Jahre fünf Jahre,

4. bei allen anderen Personen zehn Jahre.

Bei Fällen von geringer Bedeutung verkürzt sich die Prüffrist

1. bei Kindern auf ein Jahr,

2. bei Jugendlichen auf drei Jahre,

3. im übrigen auf fünf Jahre,

sofern nicht im Einzelfall eine kürzere Prüffrist angemessen ist.

(2) Wird bei der Prüfung festgestellt, daß eine weitere Speiche-
rung erforderlich ist, weil es sich um eine Straftat von erheblicher
Bedeutung handelt und Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
daß wegen der Art oder Ausführung der Tat die Gefahr der Wie-
derholung einer solchen Straftat besteht, erfolgt die erneute Prü-
fung spätestens nach drei Jahren, bei Kindern nach einem Jahr. In
allen anderen Fällen beträgt die Frist für die erneute Prüfung ein
Jahr. Die Gründe für die Verlängerung sind aktenkundig zu
machen.

§2

(1) Bei Daten vermißter Personen beträgt die Prüffrist

1. in unaufgeklärten Fällen zehn Jahre,

2. in aufgeklärten Fällen fünf Jahre,

bei Kindern zwei Jahre.
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(2) Wird bei der Prüfung festgestellt, daß eine weitere Speiche-
rung erforderlich ist, erfolgt die erneute Prüfung in unaufgeklär-
ten Fällen nach fünf Jahren, in aufgeklärten Fällen nach einem
Jahr. §1 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.

§3

(1) Bei Daten der in §43 Abs. 1 Satz 1 des Allgemeinen Sicher-
heits- und Ordnungsgesetzes genannten Personen beträgt die
Prüffrist fünf Jahre, soweit diese personenbezogen in Akten
gespeichert sind.

(2) Bei Daten Gefährdeter und bei den in §19 des Allgemeinen
Sicherheits- und Ordnungsgesetzes genannten Personen beträgt
die Prüffrist drei Jahre.

(3) Bei Daten Verstorbener beträgt die Prüffrist zwei Jahre.

(4) Wird bei der Prüfung festgestellt, daß eine weitere Speiche-
rung erforderlich ist, erfolgt die erneute Prüfung nach nochmali-
gem Ablauf der jeweiligen Fristen. §1 Abs. 2 Satz 3 gilt entspre-
chend.

§4

(1) Die Prüffrist beginnt in den Fällen der §§1 und 2 mit dem
Anlaß, der die Speicherung begründet hat. In den Fällen des §3
beginnt die Prüffrist mit der erstmaligen Speicherung zu dem
jeweiligen Anlaß. Ist während des Laufs der Prüffrist ein Anlaß
für eine erneute Aufnahme in die Datei oder die Akte entstanden,
beginnt die Prüffrist mit dem letzten Anlaß. In den Fällen der §§2
und 3Abs. 2muß der Anlaß im Sinne des Satzes 3mit dem Anlaß
der erstmaligen Speicherung zweckidentisch sein.

(2) Anlaß im Sinne des Abs. 1 ist in den Fällen des §1 Abs. 1
die Beendigung der Straftat, in den Fällen des §2 Abs. 1 Nr. 1 die
Vermißtenmeldung und in den Fällen des §2Abs. 1Nr. 2 die Auf-
klärung der Vermißtensache.

(3) In den Fällen des §1 ruht die Prüffrist für die Dauer des
Aufenthalts der betroffenen Person in einer Justizvollzugsanstalt
oder während einer mit Freiheitsentziehung verbundenen Maß-
regel der Besserung oder Sicherung.

(4) Sind die Daten zugleich in einer Datei des Bundeskriminal-
amtes gespeichert, richtet sich der Beginn der Prüffrist nach dem
letzten Anlaß, der die Speicherung in dieser Datei begründet hat.

§5

(1) Die Prüfung nach den §§1 bis 3 obliegt der datenverarbei-
tenden Stelle nach §4Abs. 3Nr. 1 des Berliner Datenschutzgeset-
zes in der Fassung vom 17. Dezember 1990 (GVBl. 1991S. 16, 54),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Oktober 1992 (GVBl.
S. 314).

(2) Die Einhaltung der Prüffristen ist durch technische und
organisatorische Maßnahmen nach §5 des Berliner Datenschutz-
gesetzes sicherzustellen.
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§6

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
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5. Ausführungsvorschriften zu § 49 ASOG
(Dateienrichtlinien)

Anmerkungen:Ausführungsvorschriften zu § 49 ASOG
(Dateienrichtlinien)

Vom 4. Dezember 1992 (ABl. 1992, S. 3731)

Aufgrund des §49 Abs. 2 des Allgemeinen Sicherheits- und
Ordnungsgesetzes (ASOG Bln) vom 14. April1992 (GVBl. S. 119)
in Verbindung mit §9 Abs. 3 ASOG werden zur Ausführung des
Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes die folgenden
Verwaltungsvorschriften über die Errichtung und Führung von
Dateien beim Polizeipräsidenten in Berlin erlassen:

1 Allgemeines

Für jede automatisierte Datei über personenbezogene
Daten und solche nicht-automatisierten Dateien über
personenbezogene Daten, aus denen personenbezogene
Daten an andere Stellen übermittelt werden, ist eine
Errichtungsanordnung zu erlassen.

Hierunter fallen neben Dateien zu Zwecken der Gefah-
renabwehr auch solche zur Strafverfolgung, solange die
Strafprozeßordnung noch keine entsprechende Regelung
enthält. Für Dateien, für die keine Errichtungsanordnung
zu fertigen ist, sind Dateibeschreibungen nach §19
BlnDSG erforderlich.

2 Verfahren bei der Errichtung einer Datei

Die Anordnung über die Errichtung einer Datei im Sinne
der Nummer 1 trifft für alle kriminalpolizeilichen Berei-
che der Landeskriminalpolizeidirektor oder sein Vertreter
im Amt, in den übrigen Fällen der Landesschutzpolizei-
direktor oder sein Vertreter im Amt jeweils unter Beteili-
gung des behördlichen Datenschutzbeauftragten.

Errichtungsanordnungen sind der Senatsverwaltung für
Inneres zur Zustimmung vorzulegen. Nach Prüfung und
Zustimmung übersendet der Polizeipräsident in Berlin
die Errichtungsanordnungen auf dem Dienstweg dem
Berliner Datenschutzbeauftragten.

Der Betrieb einer Datei darf erst aufgenommen werden,
wenn die Zustimmung der Senatsverwaltung für Inneres
vorliegt. Bei Gefahr im Verzug darf der Betrieb ohne
Zustimmung aufgenommen werden. Diese ist unverzüg-
lich einzuholen.

Der Zeitpunkt der Betriebsaufnahme ist der Senatsver-
waltung für Inneres in jedem Fall anzuzeigen.
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3 Inhalt der Errichtungsanordnung

Die Errichtungsanordnung muß folgende Angaben ent-
halten:

3.1 Dateiführende Stelle

Es ist die Organisationseinheit zu benennen, bei der die
Datei geführt wird.

3.2 Dateibezeichnung

Die Datei muß aufgrund ihrer Bezeichnung eindeutig
bestimmbar sein und einen Hinweis auf ihren Inhalt
geben.

3.3 Zweckbestimmung der Datei

Hier ist der konkrete Zweck zu nennen, zu dessen Erfül-
lung die Kenntnis der Daten erforderlich ist.

3.4 Art der gespeicherten Daten und die Rechtsgrundlage
ihrer Verarbeitung

3.4.1 Art der gespeicherten Daten
An dieser Stelle ist festzulegen, welche Einzelangaben
über persönliche Verhältnisse von Personen gespeichert
werden (z. B. Namen, Geburtsdatum, Staatsangehörig-
keit, Adresse usw.).

3.4.2 Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Entsprechend der Art der zu speichernden Daten können
verschiedene Rechtsgrundlagen in Betracht kommen.
Diese sind anzugeben. Dabei können die Angaben auch
gruppenweise bzw. für alle Arten gemeinsam erfolgen.

3.5 Betroffener Personenkreis

Es ist festzulegen, über welche Personen und Personen-
gruppen Daten gespeichert werden.

3.6 Art und Empfänger regelmäßig zu übermittelnder Daten

Hier sind die unter Nummer 3.4.1 genannten Daten zu
benennen, die regelmäßig übermittelt werden sollen. Als
Empfänger ist diejenige Stelle zu bezeichnen, an die die
Daten regelmäßig übermittelt werden.

3.7 Art und Herkunft regelmäßig empfangener Daten

Zur Erläuterung wird auf Nummer 3.6 und 3.4.1 verwie-
sen.

3.8 Art der Verarbeitung, Fristen, Zugriffsberechtigung,
technische und organisatorische Maßnahmen

3.8.1 Art der Verarbeitung
Hier ist anzugeben, ob die Verarbeitung automatisiert
oder nicht-automatisiert erfolgen soll.
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3.8.2 Fristen für die Prüfung der Daten
Hierfür sind die Fristen der Rechtsverordnung nach §48
Abs. 4 ASOG maßgebend.

3.8.3 Zugriffsberechtigung
Hier ist der zugriffsberechtigte Mitarbeiterkreis zu
benennen.

3.8.4 Technische und organisatorische Maßnahmen nach §5
BlnDSG
An dieser Stelle sind die technischen und organisatori-
schen Maßnahmen nach §5 BlnDSG, die zur Sicherung
der zu errichtenden Datei getroffen werden, kurz zu
beschreiben.

3.9 Art der Datenverarbeitung bei automatisierten Dateien

3.9.1 Art und Typ des Systems
Hier ist anzugeben, ob es sich um ein Einzelplatzsystem
oder ein Mehrplatzsystem handelt. Im übrigen kann auf
das Ordnungsmerkmal des nach §19 Abs. 4 BlnDSG
zu führenden Geräteverzeichnisses verwiesen werden,
soweit dieses bekannt ist.

3.9.2 Betriebsart des Verfahrens
Hier sind Angaben zur Betriebsart des Verfahrens (Dia-
log-Batch) und eingesetzten Software zu machen.

3.10 Verfahren zur Übermittlung, Prüfung der Fristen, Aus-
kunftserteilung und Unterrichtsverpflichtung

3.10.1 Art der Übermittlung
Es ist anzugeben, ob eine regelmäßige Übermittlung im
automatisierten Rechnerverbund bzw. im automatisier-
ten Abrufverfahren oder durch Austausch von Datenträ-
gern, Listen u. ä. erfolgt. Bei einem automatisierten
Abrufverfahren sind Empfänger und Rechtsgrundlage
hierfür zu benennen.

3.10.2 Einhaltung der Prüffristen
Hier ist anzugeben, wie die Einhaltung der Fristen nach
Nummer 3.8.2 sichergestellt wird, insbesondere ob eine
automatisierte Wiedervorlage vorgesehen ist oder nicht.
Bei automatisierter Wiedervorlage ist das Verfahren zu
erläutern.

3.10.3 Auskunftserteilung und Unterrichtsverpflichtung
Es ist anzugeben, durch welche Organisationseinheiten
die Auskunftserteilung auf Antrag gemäß §50ASOG und
die Unterrichtung gemäß §43 Abs. 3 ASOG erfolgen.
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4 Überprüfung vorhandener Dateien

Der Polizeipräsident in Berlin überprüft in angemessenen
Zeitabständen die Notwendigkeit der Weiterführung oder
Änderung der Dateien. Die Senatsverwaltung für Inneres
und der Berliner Datenschutzbeauftragte sind über das
Ergebnis zu informieren.

5 Anmeldung zum Dateienregister

Der Polizeipräsident in Berlin meldet die von ihm betrie-
benen automatisierten und nicht-automatisierten
Dateien, aus denen personenbezogene Daten an Dritte
übermittelt werden, zu dem vom Berliner Datenschutz-
beauftragten geführten Dateienregister nach §25
BlnDSG an. Sollen die Dateien in das besondere – nicht
der Öffentlichkeit zugängliche – Dateienregister aufge-
nommen werden, ist das besondere öffentliche Interesse
an der Geheimhaltung dieser Dateien zu begründen.
Dem Berliner Datenschutzbeauftragten ist Gelegenheit
zu geben, sich hierzu zu äußern.

6 Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. Januar 1993
in Kraft. Sie treten mit Ablauf des 31. Dezember 2002
außer Kraft.


